
• 1Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 

Aktenzeichen: BKB-12/1832-11 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, 2, 5 

und 10 ARegV 

wegen 	 Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

für die zweite Regulierungsperiode Strom (2014 bis 2018) 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom­

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Helmut Fuß, 

den Beisitzer Bernd Petermann 

und den Beisitzer Wolfgang Wetzl, 

gegenüber der TEN Thüringer Energienetze GmbH, Schwerborner Str. 30, 99087 

Erfurt, gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführung 

- Netzbetreiber ­
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am 17 .03.2015 beschlossen: 

1. 	 Die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers werden für den 

Zeitraum vom 01.01 .2014 bis zum 31.12.2018 gemäß Anlage 8 dieses Be

schlusses festgelegt. 

2. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres 

- erstmalig zum 01 .01 .2014 - die Erlösobergrenze für das jeweilige Kalender­

jahr anzupassen, sofern sich der Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 

ARegV, dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 1 bis 8, Bb bis 11 und 12a bis 14, S. 4 ARegV oder volatile Kostenanteile 

nach § 11 Abs. 5 ARegV ändern. 

3. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet, den Übergang von Netzen, Netzzusammen­

schlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV unverzüglich schriftlich bei der 

Beschlusskammer anzuzeigen. 

­
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GRÜNDE 

1. 	 Sachverhalt 

Die Beschlusskammer hat gemäß § 2 ARegV von Amts wegen ein Verfahren zur Be­

stimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 und 2 ARegV eingeleitet. Die 

Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, 

wurde gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. 

1. 	 Ermittlung des Ausgangsniveaus gemäß § 6 Abs. 1 ARegV 

Zum Zwecke der Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbe­

treibers hat die Beschlusskammer gemäß § 6 Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung zur 

Ermittlung des Ausgangsniveaus durchgeführt. Oie erforderlichen Kostendaten des 

Netzbetreibers wurden von der Bundesnetzagentur erhoben. Für die Ermittlung des 

Anteils der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 ARegV 

an den Gesamtkosten gemäß § 6 Abs. 1 ARegV waren weitere Informationen not

wendig. Der Netzbetreiber hatte die Möglichkeit, Kostenanteile in der Überleitungs­

rechnung umzubuchen. 

Die von der Beschlusskammer danach ermittelten Gesamtkosten wurden dem Netz­

betreiber mit Schreiben vom 25.04.2013 mitgeteilt. Der Netzbetreiber hat hierzu mit 

Schreiben vom 06.05.2013 gemäß § 67 Abs. 1 EnWG Stellung genommen. Nach 

eingehender Würdigung der Stellungnahme hat die Beschlusskammer dem Netzbe­

treiber mit Schreiben vom 18.09.2013 die aus ihrer Sicht berücksichtigungsfähigen 

Gesamtkosten mitgeteilt (Anlage Zwischendokumentation und den dazu gehörigen 

Anlagen 1 bis 3). 

2. 	 Ermittlung von Vergleichsparametern gemäß§ 13 Abs. 3 

ARegV 

Um die Ermittlung von Vergleichsparametern gemäß § 13 Abs. 3 ARegV durchführen 

zu können, war eine Strukturdatenabfrage bei allen Netzbetreibern vorzunehmen, die 

keine Genehmigung zur Teilnahme am vereinfachten Verfahren gemäß § 24 Abs. 4 

S. 3 ARegV erhalten hatten. Die erforderlichen Strukturdaten der Netzbetreiber wur-

­
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den von der Bundesnetzagentur erhoben. Die Bundesnetzagentur hat die vom Netz­

betreiber übermittelten Daten einer Konsistenz- und Plausibilitätskontrolle unterzo­

gen. Der Netzbetreiber wurde im Falle beobachteter Inkonsistenzen oder unplausib­

ler Datenübermittlungen aufgefordert, diese zu erläutern und, sofern eine Adjustie­

rung der Daten erforderlich war, die korrigierten Daten erneut unter Verwendung des 

Web-Formulars im Energiedaten-Portal der Bundesnetzagentur zu übermitteln. 

3. 	 Effizienzvergleichsmodell und Ausgestaltung der Metho· 

den gemäß Anlage 3 ARegV 

Das Beraterkonsortium SwissEconomics I SUMICSID hat auf Grundlage der erhobe­

nen Daten ein Effizienzvergleichsmodell entwickelt. Am 12.07.2013 fand in den 

Räumlichkeiten des Bundesumweltministeriums eine Anhörung mit den Wirtschafts­

und Verbrauchervertretern gemäß § 12 Abs. 1 S. 2 ARegV zur Ausgestaltung der in 

Anlage 3 zu § 12 ARegV aufgeführten Methoden zur Effizienzwertermittlung statt. 

Den Wirtschafts- und Verbrauchervertretern wurde die Möglichkeit zur schriftlichen 

Stellungnahme eingeräumt. Bei der Bundesnetzagentur sind insgesamt vier Stel­

lungnahmen eingegangen. Die Verbände VKU, GEODE und BDEW haben am 

05.08.2013 eine gemeinsame Stellungnahme eingereicht. Darüber hinaus sind Stel­

lungnahmen der ENSO NETZ GmbH (ENSO NETZ), der NRM Netzdienste Rhein­

Main GmbH (NRM) sowie der SWM Infrastruktur GmbH (SWM) eingegangen. 

In den Stellungnahmen wurde insbesondere vorgetragen, dass noch kein konkretes 

Modell für die Berechnung der Effizienzwerte vorgestellt worden ist. Die Informatio­

nen seien nicht ausreichend, um der obligatorischen Anhörung der Verbände zu ge­

nügen (§§ 12 Abs. 1 Satz 2 und 13 Abs. 3, Satz 10 ARegV). Ziel dieser Regelung sei 

es, Transparenz zu schaffen und die inhaltliche Richtigkeit sicherzustellen. Die Ver­

bände schildern daher, dass aus ihrer Sicht in der ARegV vorgesehene Verfahrens­

rechte verletzt würden, sollte die Bundesnetzagentur nicht weitere Informationen 

(insb. konkrete Gütemaße und Verteilungsgrößen zu den einzelnen Modellen) über­

mitteln. 

Des Weiteren kritisieren die Verbände, dass fehlende Kostendaten von 32 Unter­

nehmen durch die Bundesnetzagentur geschätzt wurden. Dies sei unabhängig von 

der Approximationsmethode u.a. deswegen kritisch zu sehen, weil unterstellt würde, 
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dass Unternehmen mit fehlenden Daten die gleiche Struktur aufweisen wie diejeni­

gen mit vollständigen Daten. Dies sei jedoch angesichts der Tatsache, dass vor al­

lem kleinere Netzbetreiber keine vollständigen Daten aufweisen nicht der Fall. 

Das mehrstufige Verfahren zur Datenvalidierung wird von den Verbänden ausdrück­

lich gelobt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Validierung angesichts der 

noch nicht endgültigen Datenbasis in jedem Fall zu wiederholen sei. 

Außerdem weisen die Verbände darauf hin, dass für die Auswahl möglicher Ver­

gleichsparameter sicherzustellen sei, dass die Kostenseite der Daten mit der Struk­

turparameterseite inhaltlich konsistent ist. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, 

dass der unterschiedliche Umgang mit Entgelten für singulär genutzte Betriebsmittel 

(§ 19 Abs. 3 StromNEV) den Effizienzvergleich verzerren könnte. 

Weiterhin weisen die Verbände darauf hin, dass die Verteilernetzbetreiber Strom in 

Deutschland besonders heterogen seien. Die Bundesnetzagentur sei in ihrer Konsul­

tation in der Parametrierung nicht auf diese vorliegenden Heterogenitäten eingegan­

gen. 

Insbesondere in Bezug auf die Beachtung von Erneuerbaren Energien sehen die 

Verbände Probleme. Kosten, die auf gesetzliche Vorgaben zurückgehen, dürften da­

her nicht als ineffiziente Kosten gewertet werden. Die vom Gesetzgeber geforderte 

und geförderte Heterogenität sollte in der Parametrierung berücksichtigt werden (z.B. 

durch Beachtung der Einspeisepunkte). 

Zudem fordern die Verbände, dass ein Parameter berücksichtigt werde, der die Netz­

länge Hochspannung disaggregiert abbildet. Diesen Punkt hebt die ENSO NETZ 

GmbH ausdrücklich hervor. 

Als weiterer kritischer Punkt wird die höhere Versorgungsdichte städtischer NB an­

gesehen. Um diesbezüglich Nachteile auszuschließen, müsse eine Second-Stage 

Analyse durchgeführt werden. Außerdem sei die Integration von Parametern, die ei­

ne höhere Versorgungsdichte anzeigen (z.B. Zählpunkte), eine Möglichkeit den City­

Effekt zu verhindern . 

Der Netzbetreiber DB Energie GmbH solle nicht in den Effizienzvergleich einbezogen 

werden , weil dieser sich in der technisch-wirtschaftlichen Bewertung zu stark von den 

anderen Netzbetreibern unterscheide. 
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Im Zuge der Modellfindung sei darüber hinaus sicherzustellen , dass nicht gewisse 

Gruppen von Netzbetreiben systematisch benachteiligt würden. Dabei sei vor allem 

das „Vorsichtsprinzip" (§ 23 EnWG) bei der Definition des Modells anzuwenden. 

Zum Vorgehen bei der Analyse kritisieren die Verbände, dass es nicht klar ersichtlich 

sei, ob alle Modelle im Rahmen der Kostentreiberanalyse um Ausreißer bereinigt 

wurden . Außerdem sei es kritisch, dass die Auswahl einzelner Parameter aufgrund 

statistischer Kriterien erfolgte. Es sei wichtig , in der SFA und der Kostentreiberanaly­

se die gleiche funktionelle Form zu verwenden. 

Bei der Parameterauswahl wird vor allem die Darstellung der Ergebnisse kritisiert. Es 

sei nicht ersichtlich warum einige Parameter signifikant seien, andere wiederum 

nicht. 

Außerdem wird explizit die Aufnahme der Zählpunkte als Parameter in das Modell 

gefordert. Der Grund hierfür liege darin, dass nur so die anfallenden Mess- und Ab­

rechnungskosten hinreichend im Modell berücksichtigt werden könnten . 

Kritisiert wird weiterhin, dass die Effizienzwerte im Rahmen der Konsultation nicht 

detailliert genug dargestellt wurden , so dass eine fundierte Beurteilung nicht möglich 

sei. 

Zuletzt kritisieren die Verbände die Verwendung der gestutzten Normalverteilung. 

Die Verwendung einer Exponentialverteilung sei die bessere Alternative. 

Am 23.09.2013 wurde den Verbänden ein Foliensatz mit dem aktuellen Stand der 

Kostentreiberanalyse übersandt, mit der Bitte hierzu Stellung zu nehmen. 

In ihrer Stellungnahme führen die Verbände zunächst aus, dass die Bundesnetza­

gentur noch immer kein endgültiges Modell vorgelegt habe, so dass die Verbände 

weiterhin nicht endgültig Stellung nehmen könnten. Die Verbände erneuern daher 

ihre Forderung nach einem physischen Anhörungstermin, nachdem ein endgültiges 

Modell bestimmt wurde. 

Die Verbände nennen in Bezug auf die konkrete Bildung des Effizienzvergleichsmo­

dells nachfolgende Punkte: 

- Dezentrale Erzeugungsarten (alle Spannungsebenen) sollen vollständig bei 

der Parametrierung berücksichtigt werden. 
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- Neben den Anschlusspunkten sollen auch die Einspeisepunkte in das Modell 

integriert werden. 

- Um den sog. City-Effekt zu vermeiden sei es wichtig Zählpunkte in das Modell 

zu integrieren. 

- Insbesondere die Leitungslängen von HS und MS sollen disaggregiert in das 

Modell eingehen. 

- Um ein vollständiges Bild zu haben sollten verschiedene Parameter der Um­

spannebenen im Modell geprüft werden. 

- Die Annahme der Exponentialverteilung solle verwendet werden . 

4. Anhörung 

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber unter anderem mit Schreiben vom 

19.11.2013 Gelegenheit gemäß § 67 Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu der beabsichti­

gen Entscheidung der Beschlusskammer zu äußern. Der Netzbetreiber hat unter an­

derem mit Schreiben vom 05.12.2013 Stellung genommen. 

Hinsichtlich der Einzelheiten des Verfahrens wird auf die Verfahrensakte verwiesen . 
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II. 	 Rechtliche Würdigung 

1. 	 Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß§ 54 Abs. 1 EnWG die zuständige Regulierungs

behörde. Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 

EnWG. 

2. 	 Ermittlung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

nach § 4 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenzen des Netzbetreibers für die zweite Regulie

rungsperiode Strom erfolgt auf Grundlage des§ 29 Abs. 1 ARegV i.V.m. § 32 Abs. 1 

Nr. 1 und § 4 Abs. 1 und 2 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde bestimmt die Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse 

eines Netzbetreibers aus den Netzentgelten (Erlösobergrenze) gemäß § 4 Abs. 1 

ARegV nach Maßgabe der §§ 5 bis 16 und 25 ARegV. Die Bestimmung der kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen erfolgt durch Festlegung nach § 32 Abs. 

1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG. 

Gemäß § 1 Abs. 1 ARegV werden die Entgelte für den Zugang zu Energieversor­

gungsnetzen ab dem 01 .01 .2009 im Wege der Anreizregulierung bestimmt. Die zwei

te Regulierungsperiode der Anreizregulierung dauert fünf Jahre (§ 3 Abs. 2 ARegV). 

Die Beschlusskammer bestimmt die Erlösobergrenze für jedes Kalenderjahr der ge­

samten Regulierungsperiode (§ 4 Abs. 2 S. 1 ARegV). Die kalenderjährlichen Erlös

obergrenzen des Netzbetreibers in der zweiten Regulierungsperiode Strom (2014 bis 

2018) ergeben sich aus Anlage 8. 

Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers erfolgt 

in der zweiten Regulierungsperiode gemäß § 7 ARegV in Anwendung der in Anlage 

1 zu § 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel. 

1EO t = KA dnb, t + (KA vnb.o + (1-V 1)· KA b,o ) · ( VPI - PF 1) ·EF t + Q t + (VK 1 - VK o) + S t 
VPl o 

­

­

­

­
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Zur Bestimmung der Erlösobergrenzen ist in einem ersten Schritt das Ausgangsni­

veau gemäß § 6 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Daraufhin sind die dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteile (K dnb.t) . die vorübergehend nicht beeinflussbaren 

(KA vnb,o) und die beeinflussbaren Kosten (KA b,o) zu ermitteln. Zur Gewährleistung 

des gleichmäßigen Abbaus der beeinflussbaren Kosten ist sodann der Verteilungs­

faktor (V 1) gemäß§ 16 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Im Anschluss sind die weiteren 

Bestandteile der Formel zu ermitteln , also der Wert für die um den sektoralen Pro­

duktivitätsfortschritt (PF 1) bereinigte allgemeine Geldwertentwicklung (VPI 1I VPI o) 

nach §§ 8 und 9 ARegV, der Erweiterungsfaktor (EF 1) nach § 1 O ARegV, das Quali­

tätselement (Q 1) nach §§ 18 ff. ARegV sowie der Saldo des Regulierungskontos (S 1) 

nach § 5 Abs. 4 ARegV. 

Eine Darstellung der in der Regulierungsformel verwendeten Werte und der für die 

zweite Regulierungsperiode ermittelten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des 

Netzbetreibers findet sich in Anlage 8. 

2.1. 	 Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ennittlung der kaM 

lenderjährlichen Erlösobergrenzen nach § 6 ARegV 

Die Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der Erlösobergrenze erfolgt 

auf Grundlage des § 6 ARegV. Für die zweite Regulierungsperiode ist gemäß § 6 

Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 

StromNEV durchzuführen. 

Die Kostenprüfung erfolgt nach § 6 Abs. 1 S . 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor 

Beginn der Regulierungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abge­

schlossenen Geschäftsjahres. Dabei gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalen­

derjahr. in dem das der Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, als 

Basisjahr im Sinne der Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprüfung auf der 

Grundlage der Kostendaten des Basisjahres 2011. 

Das von der Beschlusskammer ermittelte Ausgangsniveau des Basisjahres 2011 

ergibt sich aus der Anlage Zwischendokumentation und den dazugehörigen Anla­

gen 1 bis 3. 
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2.2. 	 Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan­

teile nach § 11 Abs. 2 ARegV 

Von dem gemäß § 6 Abs. 1 ARegV ermittelten Ausgangsniveau ist die Höhe der 

nach § 11 Abs. 2 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile im Basisjahr 

der jeweiligen Regulierungsperiode (KA dnb,o) zu bestimmen. 

Auf Grundlage der Überleitungsrechnung wurde der in den gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 2 

ARegV ermittelten Gesamtkosten enthaltene Anteil der dauerhaft nicht beeinflussba­

ren Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 ARegV ermittelt. Der so ermittelte Anteil der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile ist der Anlage Zwischendokumenta­

tion und der dazugehörigen Anlage 5 zu entnehmen. 

2.3. 	 Ermittlung der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kos­

tenanteile nach § 11 Abs. 3 ARegV 

Als vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile (KA vnb, o) gelten gemäß 

§ 11 Abs. 3 S. 1 ARegV die mit dem nach § 15 ARegV ermittelten bereinigten Effizi­

enzwert (EW) multiplizierten Gesamtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht be­

einflussbaren Kostenanteile (KAdnb, o). Somit gilt: 

KAvnb,o =(GK - KA dnb,o) * EW 

In diesen sind gemäß§ 11 Abs. 3 S. 2 ARegV die auf nicht zurechenbaren strukturel­

len Unterschieden der Versorgungsgebiete beruhende Kostenanteile enthalten. Die 

Höhe der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu entnehmen. 

2.3.1. 	 Effizienzwertermittlung nach §§ 12 bis 15 ARegV 

Ein wesentliches Element der Anreizregulierung ist die Bestimmung der Effizienzwer­

te der Verteilernetzbetreiber nach Maßgabe der§§ 12 bis 15 ARegV. 

Die Ermittlung des individuellen Effizienzwertes erfolgt für alle Verteilernetzbetreiber, 

die nicht am vereinfachten Verfahren nach § 24 ARegV teilnehmen, auf Grundlage 

des sich aus dem Effizienzvergleich nach §§ 12 bis 14 ARegV i.V.m. Anlage 3 zu 

§ 12 ARegV ergebenden Wertes. 
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Die Bundesnetzagentur hat vor Beginn der Regulierungsperiode einen bundesweiten 

Effizienzvergleich mit dem Ziel durchgeführt, die unternehmensindividuellen Effizi­

enzwerte aller Verteilernetzbetreiber zu bestimmen (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Der 

Effizienzvergleich für Verteilernetzbetreiber wurde durch die Bundesnetzagentur un· 

ter Berücksichtigung der in Anlage 3 zu § 12 ARegV genannten Vorgaben sowie 

nach Maßgabe des§ 12 Abs. 2 bis 4a und der§§ 13 und 14 ARegV durchgeführt. 

Unter Verwendung der in Anlage 3 zu § 12 ARegV aufgeführten Methoden soll durch 

eine den Maßgaben des § 13 ARegV entsprechende Kombination von Vergleichspa­

rametern die Versorgungsaufgabe des Netzbetreibers möglichst gut abgebildet wer­

den. 

Ergeben sich künftig auf Grund rechtskräftiger gerichtlicher Entscheidungen nach­

trägliche Änderungen des nach § 6 ARegV ermittelten Ausgangsniveaus, so bleibt 

der Effizienzvergleich von diesen nachträglichen Änderungen unberührt 

(§ 12 Abs. 1 S_ 3 ARegV). 

Das Ergebnis des Effizienzvergleichs ermöglicht es dem Netzbetreiber, seine relative 

Effizienz im Vergleich zu allen anderen am Effizienzvergleich teilnehmenden Netzbe­

treibern zu erfahren. Aus dem Ergebnis des Effizienzvergleichs kann jedoch nicht 

abgeleitet werden, welche konkreten Faktoren zu einer Veränderung der jeweil igen 

Effizienz führen . Gemäß der Anreizregulierungsverordnung ist es insbesondere nicht 

Aufgabe der Regulierungsbehörde, den Netzbetreibern diesbezüglich Informationen 

oder konkrete Handlungsempfehlungen zur Steigerung ihrer individuellen Effizienz 

aufzuzeigen. 

2.3.1.1. Methodik des Effizienzvergleichs 

Der bundesweite Effizienzvergleich wurde von der Bundesnetzagentur nach den me­

thodischen Vorgaben der§§ 12 bis 14 ARegV i.V.m. Anlage 3 zu§ 12 ARegV durch­

geführt. 

Die Bundesnetzagentur hat nach Durchführung einer Kostentreiberanalyse ein soge­

nanntes „doppeltes duales Benchmarking" (vgl. § 12 Abs. 4a ARegV) vorgenommen, 

in dem einerseits die Aufwandsparameter mit Standardisierung der Kapitalkosten 

(Kosten nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 2 ARegV) und andererseits die Auf­

wandsparameter ohne Standardisierung der Kapitalkosten (Kosten nach § 14 Abs. 1 
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Nr. 1 und 2 ARegV), jeweils zwei methodisch unterschiedlichen mathematischen Ef­

fizienzanalysen (Data Envelopment Analysis - DEA und Stochastic Frontier Analysis 

- SFA) unterzogen wurden. Die nach § 13 Abs. 3 und 4 ARegV ermittelten Ver­

gleichsparameter blieben dabei jeweils unverändert. 

Die Robustheit des Effizienzvergleichs wurde unter anderem durch die komplemen­

täre Nutzung der oben genannten Vergleichsmethoden gewährleistet. Es wurden 

somit insgesamt vier Einzeleffizienzanalysen durchgeführt. Zugunsten des Netzbe­

treibers wurde zudem davon ausgegangen, dass das beste Ergebnis der insgesamt 

vier Einzeleffizienzanalysen die Effizienz des Unternehmens abbildet (vgl. § 12 

Abs. 3 und Abs. 4a S. 3 ARegV). 

Für Netzbetreiber, die im Effizienzvergleich als effizient ausgewiesen werden, gilt 

gemäß Anlage 3 Nr. 2 zu§ 12 ARegV ein Effizienzwert von 100 Prozent, für alle an­

deren Netzbetreiber ein entsprechend niedrigerer Wert. 

Es wurde eine Ausreißeranalyse durchgeführt. Ausreißer mit einer besonders hohen 

Effizienz erhielten den Höchsteffizienzwert von 100 Prozent (§ 12 Abs. 1 ARegV 

i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). Ausreißer mit einer niedrigen Effizienz von 

unter 60 Prozent erhielten einen Mindesteffizienzwert von 60 Prozent (§ 12 Abs. 4 S. 

1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). 

Die Effizienzvergleiche werden getrennt für Strom- und Gasverteilernetze durchge­

führt (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Die Ermittlung der Effizienzwerte erfolgte unter Ein­

beziehung aller Druckstufen oder Netzebenen. Es erfolgte keine Ermittlung von Tei­

leffizienzen für die einzelnen Druckstufen(§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 3 

zu§ 12 ARegV). 

Methodische Grundlagen 

Die Bundesnetzagentur hat mit der Dateneinhüllungsanalyse (Data Envelopment 

Analysis - DEA) und der stochastischen Effizienzgrenzenanalyse (Stochastic Frontier 

Analysis - SFA) zwei wissenschaftlich anerkannte Methoden zur Durchführung eines 

Effizienzvergleiches verwendet (§ 12 Abs. 1 ARegV LV.m. Anlage 3 Nr. 1 zu § 12 

ARegV). In beiden Analysemethoden orientieren sich alle Unternehmen an den ­

nach Maßgabe der Ausreißeranalyse - effizientesten Unternehmen (sogenannte 

F rontieru nternehmen). 
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Die Regelung der Anlage 3 Nr. 2 zu § 12 ARegV, nach der die Effizienzgrenze von 

den Netzbetreibern mit dem besten Verhältnis zwischen netzwirtschaftlicher Leis­

tungserbringung und Aufwand gebildet wird , verstößt nicht gegen § 21 Abs. 5 S. 4 

EnWG. Durch die Anwendung des „best-of-four" gemäß § 12 Abs. 3 und 4a ARegV 

wird in besonderer Weise die Erreichbarkeit und Übertreffbarkeit der Effizienzvorga­

be sichergestellt. Darüber hinaus wird neben der ökonometrischen Ausreißeranalyse, 

die der Eliminierung von außergewöhnlichen Datensätzen dient, eine äußerst groß­

zügige Ausreißerbestimmung und Supereffizienzanalyse nach Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 

ARegV vorgenommen, so dass insoweit im Effizienzvergleich insgesamt bereits fak­

tisch keine Orientierung am sog. Frontierunternehmen mehr erfolgt. 

Die Zumutbarkeit, Erreichbarkeit und Übertreffbarkeit der individuellen Effizienzvor­

gaben (§ 21a Abs. 5 S. 4 EnWG) wird dadurch gewährleistet, dass den Netzbetrei­

bern ein angemessener mehrjähriger Zeitraum zur Erreichung der Effizienzgrenze 

eingeräumt wird. Zudem ist nach § 12 Abs. 4 ARegV ein Mindesteffizienzwert i.H.v. 

60 Prozent anzusetzen. Nach § 15 Abs. 1 ARegV sind strukturelle Besonderheiten 

der Netzbetreiber gegebenenfalls gesondert zu berücksichtigen. Soweit notwendig, 

kann darüber hinaus in Ausnahmefällen eine individuelle Anpassung der Effizienz­

vorgaben des jeweiligen Netzbetreibers durch Einräumung eines längeren Zeitraums 

zum Abbau der ermittelten Ineffizienzen erfolgen (§ 16 Abs. 2 ARegV). Diese aus 

dem Verhältnismäßigkeitsprinzip resultierenden Erleichterungen ändern nichts an 

dem gesetzlich vorgegebenen Effizienzmaßstab, der sich nach den im Effizienzver­

gleich ermittelten effizienten Unternehmen bestimmt (BR-Drs. 417/07 S.54). 

Dateneinhüllungsanalyse (Data Envelopment Analysis - DEA) 

Die DEA ist eine nicht-parametrische, deterministische Methode, in der die optimalen 

Kombinationen von Kosten (Input) und Versorgungsaufgabe (Output) aus einer Line­

arkombination der Vergleichsparameter individuell bestimmt werden, ohne einen 

funktionalen Zusammenhang zwischen Kosten und Versorgungsaufgabe zu unter­

stellen. Die Bestimmung der Effizienzgrenze erfolgt aus den Daten aller Verteiler~ 

netzbetreiber. Die individuelle Effizienz des Netzbetreibers wird aus der relativen Po­

sition des einzelnen Unternehmens gegenüber der gefundenen Effizienzgrenze (Kos­

ten der effizienten Unternehmen) ermittelt. Dabei liegt das Unternehmen näher am 
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effizienten Rand, welches die höchste Relation aus gewichteten Vergleichsparame­

tern und Kosten erzielt. Bei Durchführung der DEA sind nicht-fallende Skalenerträge 

(non decreasing returns to scale - ndrs) zu unterstellen (§ 12 Abs. 1 Anlage 3 Nr. 4 

zu§ 12 ARegV). 

Stochastische Effizienzgrenzenanalyse (Stochastic Frontier Analysis - SFA) 

Die SFA ist eine parametrische, stochastische Methode, die einen funktionalen Zu­

sammenhang zwischen Aufwand und Leistung in Form einer Kostenfunktion unter­

stellt. Dabei werden die Abweichungen zwischen den tatsächlichen und den regres­

sionsanalytisch geschätzten Kosten in einen symmetrisch verteilten Störterm und 

eine positiv verteilte Restkomponente zerlegt. Die Restkomponente ist Ausdruck von 

Ineffizienz. Es wird somit von einer schiefen Verteilung der Restkomponente ausge­

gangen. Die Effizienzgrenze wird von den Netzbetreibern mit dem besten Verhältnis 

zwischen netzwirtschaftlicher Leistungserbringung und Aufwand gebildet. Bei Durch­

führung der SFA wurden konstante Skalenerträge (constant returns to scale - crs) 

unterstellt. 

2.3.1.2. Datengrundlage des Effizienzvergleichs 

Im Effizienzvergleich hat die Regulierungsbehörde gemäß § 13 Abs. 1 ARegV Auf­

wandsparameter und Vergleichsparameter zu berücksichtigen. Insgesamt wurden 

Daten von 182 Stromverteilernetzen in den Effizienzvergleich einbezogen. 

2.3.1.2.1. Aufwandsparameter nach§ 14 ARegV 

Als Aufwandsparameter im Sinne des § 13 Abs. 2 ARegV werden die nach § 14 

ARegV ermittelten Kosten angesetzt. Dabei wird zwischen den Aufwandsparametern 

mit und ohne Standardisierung der Kapitalkosten unterschieden. 

Bei der Ermittlung der Aufwandsparameter ist gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV zu­

nächst von den Gesamtkosten des Netzbetreibers nach Maßgabe der zur Bestim­

mung des Ausgangsniveaus anzuwendenden Kostenprüfung nach § 6 Abs. 1 und 3 

ARegV auszugehen. Von den so ermittelten Gesamtkosten sind gemäß§ 14 Abs. 1 
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Nr. 2 ARegV die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 

2 ARegV abzuziehen. 

Zur Ermittlung der Aufwandsparameter mit Standardisierung der Kapitalkosten wurde 

gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 ARegV neben der Ermittlung der dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteile eine Vergleichbarkeitsrechnung durchgeführt. Die 

Vergleichbarkeitsrechnung dient dazu, die Kapitalkosten so zu bestimmen, dass ihre 

Vergleichbarkeit möglichst gewährleistet ist und Verzerrungen berücksichtigt werden, 

wie sie insbesondere durch unterschiedliche Altersstrukturen der Anlagen und Ab­

schreibungs- und Aktivierungspraktiken entstehen können. Die nicht standardisierten 

Kosten werden in der Anlage Zwischendokumentation und der dazugehörigen Anw 

lage 5 ausgewiesen. 

2.3.1 .2.1.1. 	 Überleitungsrechnung nach§ 14 Abs. 1 Nr. 1 und 2 ARegV 

Die Ermittlung der Gesamtkosten im Rahmen des Effizienzvergleichs der Anreizregu­

lierung gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV erfordert die Überleitung der Kostenwerte 

nach § 6 Abs. 1 ARegV zu den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach 

§ 11 Abs. 2 ARegV. In der Anlage Zwischendokumentation und der dazugehöri­

gen Anlage 5 ist die Ermittlung der Aufwandsparameter inklusive der vorgenomme­

nen Umbuchungen und etwaiger Korrekturen der Regulierungsbehörde dargestellt. 

2.3.1 .2.1.2. 	 Vergleichbarkeitsrechnung nach 

§ 14 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 ARegV 

Die Kapitalkosten sollen gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 ARegV zur Durchführung des Effi­

zienzvergleichs so bestimmt werden, dass ihre Vergleichbarkeit möglichst gewähr­

leistet ist und Verzerrungen berücksichtigt werden, wie sie insbesondere durch un­

terschiedliche Altersstrukturen der Anlagen, Abschreibungs- und Aktivierungsprakti­

ken entstehen können. Zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit der Kapitalkosten ist 

gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m Abs. 2 ARegV eine Vergleichbarkeitsrechnung zur 

Ermittlung von Kapitalkostenannuitäten durchzuführen. 

Die Kapitalkosten umfassen gemäß§ 14 Abs. 1 Nr. 3, 3. HS. ARegV die Fremdkapi­

talzinsen gemäß§ 5 Abs. 2 StromNEV, die kalkulatorischen Abschreibungen gemäß 
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§ 6 StromNEV und die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung gemäß§ 7 StromNEV. 

Die Bestimmung der Kapitalkosten für den Netzbetreiber nach Durchführung der 

Vergleichbarkeitsrechnung ist in der Anlage Zwischendokumentation und der da­

zugehörigen Anlage 6 dargestellt. 

2.3.1.2.2. Vergleichsparameter nach § 13 ARegV 

Die Ermittlung der Vergleichsparameter erfolgt nach Maßgabe des § 13 Abs. 3 

ARegV. Vergleichsparameter im Sinne des § 13 Abs. 1 ARegV sind gemäß § 13 

Abs. 3 S. 1 ARegV Parameter zur Bestimmung der Versorgungsaufgabe und der 

Gebietseigenschaften, insbesondere die geografischen, geologischen oder topogra­

fischen Merkmale und strukturellen Besonderheiten der Versorgungsaufgabe auf 

Grund demografischen Wandels des versorgten Gebietes. 

Die Parameter müssen gemäß § 13 Abs. 3 S. 2 ARegV geeignet sein , die Belastbar­

keit des Effizienzvergleichs zu stützen. Heranzuziehen sind somit Vergleichsparame

ter, die einen signifikanten Einfluss auf die Kostenentwicklung haben. Dies ist gemäß 

§ 13 Abs. 3 S. 3 ARegV insbesondere dann anzunehmen, wenn sie messbar oder 

mengenmäßig erfassbar, nicht durch Entscheidungen des Netzbetreibers bestimm

bar, nicht in ihrer Wirkung ganz oder teilweise wiederholend sind und insbesondere 

nicht bereits durch andere Parameter abgebildet werden. 

Vergleichsparameter können in Stromversorgungsnetzen gemäß § 13 Abs. 3 S. 4 

ARegV insbesondere sein: 

1. 	 die Anzahl der Anschlusspunkte, 

2. 	 die Fläche des versorgten Gebietes, 

3. 	 die Leitungslänge, 

4. 	 die Jahresarbeit, 

5. 	 die zeitgleiche Jahreshöchstlast oder 

6. 	 die dezentralen Erzeugungsanlagen, insbesondere die Anzahl und Leistung 

von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Wind- und solarer Strahlungs­

energie. 

­

­
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In der ersten und zweiten Regulierungsperiode hat die Regulierungsbehörde gemäß 

§ 13 Abs. 4 S. 1 ARegV in Stromversorgungsnetzen die Vergleichsparameter 

1. Anzahl der Anschlusspunkte, 

2. Fläche des versorgten Gebietes, 

3. Leitungslänge (Systemlänge) und 

4. zeitgleiche Jahreshöchstlast 

zu berücksichtigen. Darüber hinaus können gemäß § 13 Abs. 4 S. 2 ARegV weitere 

Parameter nach Maßgabe des§ 13 Abs. 3 ARegV verwendet werden. 

Bei der Bestimmung von Parametern zur Beschreibung geografischer, geologischer 

oder topografischer Merkmale und struktureller Besonderheiten der Versorgungsauf­

gabe auf Grund demografischen Wandels des versorgten Gebietes können gemäß 

§ 13 Abs. 3 S. 5 ARegV flächenbezogene Durchschnittswerte gebildet werden . 

Die Vergleichsparameter können gemäß § 13 Abs. 3 S. 6 ARegV bezogen auf die 

verschiedenen Netzebenen von Stromversorgungsnetzen verwendet werden; ein 

Vergleich einzelner Netzebenen findet dabei nicht statt. Die von den Netzbetreibern 

übermittelten Strukturparameter wurden hierzu von der Bundesnetzagentur teilweise 

aggregiert. Die Variablen wurden über Netzebenen, Druckstufen und Materialien 

kaskadiert. Dies dient dazu, aus der Fülle von disaggregierten Variablen eine aussa­

gefähige Größe zu generieren. Eine Beschreibung der durchgeführten Aggregatio­

nen und der Strukturparameter wurde den Netzbetreibern im Rahmen der Übersen­

dung der Datenquittung für den Effizienzvergleich mit übersandt. 

Die Auswahl der Vergleichsparameter hat gemäß § 13 Abs. 3 S. 7 ARegV mit qualita­

tiven, analytischen oder statistischen Methoden zu erfolgen, die dem Stand der Wis­

senschaft entsprechen. Auf Basis der vorliegenden Daten wurden mittels wissen­

schaftlich anerkannter analytischer und statistischer Methoden, die geeignet sind die 

Bedeutung der Parameter empirisch zu belegen, die Vergleichsparameter aus den 

analysierten möglichen Vergleichsparametern ausgewählt. Durch die Auswahl der 

Vergleichsparameter soll gemäß § 13 Abs. 3 S. 8 ARegV die strukturelle Vergleich­

barkeit möglichst weitgehend gewährleistet sein . Dabei sind gemäß § 13 Abs. 3 S. 9 

ARegV die Unterschiede zwischen Strom- und Gasversorgungsnetzen zu berück-
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sichtigen, insbesondere der unterschiedliche Erschließungs- und Anschlussgrad von 

Stromversorgungsnetzen. 

Um die Vergleichsparameter nach § 13 Abs. 4 ARegV zu erheben und die Ermittlung 

weiterer Vergleichsparameter gemäß § 13 Abs. 3 ARegV durchführen zu können, 

wurde eine Strukturdatenabfrage bei den Netzbetreibern durchgeführt. 

Die erhobenen Strukturdaten wurden, wie unter 1.3. beschrieben, von der Bundes­

netzagentur zunächst einer umfassenden Plausibilitätskontrolle unterzogen. Unplau­

sible Daten wurden den Netzbetreibern mitgeteilt und von diesen korrigiert. Alsdann 

wurden in einem zweiten Schritt aus diesen plausiblen Strukturdaten weitere poten­

zielle Vergleichsparameter ermittelt. Im Rahmen des Verfahrens wurden den Netzbe­

treibern , wie unter 1.3. beschrieben, zeitlich gestaffelt zwei Datenquittungen über­

sandt, die von den Netzbetreibern zu bestätigen waren. 

Vor der Auswahl der Vergleichsparameter wurden gemäß § 13 Abs. 3 S. 10 ARegV 

Vertreter der betroffenen Wirtschaftskreise und der Verbraucher rechtzeitig gehört. 

Die Bundesnetzagentur hat gemäß § 13 Abs. 4 ARegV und auf Grundlage der be­

schriebenen Kostentreiberanalyse folgende Vergleichsparameter in den Effizienzver­

gleich einbezogen: 

• Stromkreislänge HS - Kabel 

• Stromkreislänge MS - Kabel 

• Stromkreislänge HS - Freileitungen 

• Stromkreislänge MS - Freileitungen 

• Anschlusspunkte 

• Zeitgleiche Jahreshöchstlast HS/MS 

• Zeitgleiche Jahreshöchstlast MS/NS 

• Zählpunkte 

• Installierte dezentrale Erzeugerleistung 

• Versorgte Fläche NS 

• Stromkreislänge NS 

Im Folgenden werden die verwendeten Vergleichsparameter erläutert: 

Stromkreislänge in der Netzebene HS - Kabel: 

Der verwendete Parameter „Stromkreislänge in der Netzebene HS - Kabel" ist die 

Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L 1 +L2+l3) der Kabel in der Netzebene 
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HS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen wurde die durchschnittliche Länge in km 

ermittelt. 

Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig 

dem Netzbetreiber überlassene Kabel, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben 

werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie stillgeleg­

te Kabel sind nicht zu berücksichtigen. 

Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 

der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 

verwendet. 

Stromkreislänge in der Netzebene MS - Kabel: 

Der verwendete Parameter „Stromkreislänge in der Netzebene MS - Kabel" ist die 

Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L 1 +L2+L3) der Kabel in der Netzebene 

MS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen wurde die durchschnittliche Länge in km 

ermittelt. 

Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig 

dem Netzbetreiber überlassene Kabel, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben 

werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie stillgeleg­

te Kabel sind nicht zu berücksichtigen. 

Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 

der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 

verwendet. 

Stromkreislänge in der Netzebene HS - Freileitung: 

Der verwendete Parameter „Stromkreislänge in der Netzebene HS - Freileitung" ist 

die Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L 1 +L2+L3) der Freileitungen in der 
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Netzebene HS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen war die durchschnittliche Länge 

in km zu ermitteln. 

Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig 

dem Netzbetreiber überlassene Freileitungen, soweit diese vom Netzbetreiber be­

trieben werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie 

stillgelegte Freileitungen sind nicht zu berücksichtigen. 

Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 

der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 

verwendet. 

Stromkreislänge in der Netzebene MS - Freileitungen: 

Der verwendete Parameter „Stromkreislänge in der Netzebene MS - Freileitungen" 

ist die Systemlänge (Gesamtheit der drei Phasen L 1 +L2+L3) der Freileitungen in der 

Netzebene MS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen wurde die durchschnittliche 

Länge in km ermittelt. 

Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig 

dem Netzbetreiber überlassene Freileitungen, soweit diese vom Netzbetreiber be­

trieben werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie 

stillgelegte Freileitungen sind nicht zu berücksichtigen. 

Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 

der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 

verwendet. 
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Anschlusspunkte: 

Die „Anschlusspunkte" umfassen folgende Netzanschlusspunkte: 

(1) 	 Netzanschlusspunkte, an denen eine Übergabe an Letztverbraucher, Objekt

und Arealnetze stattfindet. Dies umfasst auch kundeneigene Stationen und Um­

spannstationen. Anschlusspunkte in der Niederspannung sind die Hausan­

schlüsse; 

(2) 	 Netzanschlusspunkte, an denen eine Übergabe an fremde nachgelagerte Netz­

ebenen stattfindet. Dies umfasst auch Stationen und Umspannstationen der 

Weiterverteiler; 

(3) 	 Netzanschlusspunkte, an denen eine Übergabe an eigene nachgelagerte Netz­

ebenen stattfindet; 

(4) 	 Netzanschlusspunkte, an denen eine Übergabe an benachbarte Netz- oder 

Umspannebenen stattfindet; 

(5) 	 Netzanschlusspunkte der Straßenbeleuchtung; 

(6) 	 Einspeisepunkte, in denen dezentrale Einspeisungen in das eigene Netz erfol

gen; 

(7) 	 Einspeisepunkte der Netzebene NS, in denen dezentrale Einspeisungen in das 

eigene Netz erfolgen und die darüber hinaus auch Netzanschlusspunkte sind, 

an denen eine Übergabe an Letztverbraucher, Objekt- und Arealnetze stattfin

det. 

Zur Berechnung wurden zunächst alle Netzanschluss- und Einspeisepunkte der 

Nummer (1) bis (6) der Netzebenen HöS, HS, MS und NS addiert. Danach wird die 

Position (7) subtrahiert. Dabei handelt es sich um diejenigen Einspeisepunkte in die 

Netzebene NS, die darüber hinaus auch Netzanschlusspunkte in der Netzebene NS 

sind. Da diese als Anschlusspunkte von Letztverbrauchern sowohl in Position (1) als 

auch in Position (6) enthalten sind, muss - um eine Doppelzählung zu vermeiden 

diese Größe einmal subtrahiert werden. 

­

­

­

­
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Alle verwendeten Angaben wurden in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der 

Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet und beziehen sich auf den letzten 

Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. 

Zeitgleiche Jahreshöchstlast HS/MS: 

Die „korrigierte zeitgleiche Jahreshöchstlast der Umspannebene HS/MS" beinhaltet 

die zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in der Umspannebene HS/MS ge­

messen in kW. Dabei handelt es sich um die höchste zeitgleiche Summe der viertel­

stündlichen Leistungswerte aller Entnahmen aus der Umspannebene HS/MS. 

Zur Ermittlung der Größe wurde weiterhin der Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in 

der Netzebene MS berücksichtigt. 

Der Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in der Netzebene MS umfasst den prozen­

tualen Anteil der Zählpunkte in einer Wohn- und Gewerbeeinheit, die seit mind. 12 

Monaten (bezogen auf den 31 . 12. des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres) 

leer steht und die ggfs. durch Einbau eines Zählers und Einsetzen der Sicherung 

wieder in Betrieb genommen werden kann. 

Die zeitgleiche Jahreshöchstlast der Umspannebene HS/MS wird um den vom Netz­

betreiber gemeldeten Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in der Netzebene MS kor­

rigiert. Es wird somit errechnet, welche zeitgleiche Jahreshöchstlast sich ergäbe, 

wenn alle Zählpunkte ausgelastet wären . 

Alle verwendeten Angaben wurden in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der 

Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet und beziehen sich auf den letzten 

Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. 

Zeitgleiche Jahreshöchstlast MS/NS: 

Die „korrigierte zeitgleiche Jahreshöchstlast der Umspannebene MS/NS" beinhaltet 

die zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in der Umspannebene MS/NS ge­

messen in kW. Dabei handelt es sich um die höchste zeitgleiche Summe der viertel­

stündlichen Leistungswerte aller Entnahmen aus der Umspannebene MS/NS. 
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Zur Ermittlung der Größe wurde weiterhin der Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in 

der Netzebene NS berücksichtigt. 

Der Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in der Netzebene NS umfasst den prozentu­

alen Anteil der Zählpunkte in einer Wohn- und Gewerbeeinheit, die seit mind. 12 Mo­

naten (bezogen auf den 31 .12. des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres) leer 

steht und die ggfs. durch Einbau eines Zählers und Einsetzen der Sicherung wieder 

in Betrieb genommen werden kann. 

Die zeitgleiche Jahreshöchstlast der Umspannebene MS/NS wird um den vom Netz­

betreiber gemeldeten Anteil der Zählpunkte mit Leerstand in der Netzebene NS kor­

rigiert. Es wird somit errechnet, welche zeitgleiche Jahreshöchstlast sich ergäbe, 

wenn alle Zählpunkte ausgelastet wären. 

Alle verwendeten Angaben wurden in der von dem Netzbetreiber im Rahmen der 

Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet und beziehen sich auf den letzten 

Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. 

Zählpunkte: 

„Zählpunkte" sind Netzpunkte, an denen der Energiefluss messtechnisch erfasst 

wird . Zur Berechnung werden alle vom Netzbetreiber gemeldeten Zählpunkte der 

Netz- und Umspannebenen Höchst- bis Niederspannung addiert. 

Alle verwendeten Größen beziehen sich auf den letzten Tag des in 2011 abge­

schlossenen Geschäftsjahres. 

Installierte dezentrale Erzeugerleistung: 

Die „Installierte dezentrale Erzeugerleistung" ist die Summe der installierten Erzeu­

gungsleistungen aller dezentralen Erzeugungsanlagen nach EEG (§ 3 Zif.1 EEG), 

die an die jeweilige Netz- oder Umspannebene (Höchst- bis Niederspannung) ange­

schlossen sind, einschließlich Solarenergie und Windenergie. 
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Zusätzlich wurde noch die Summe der installierten Erzeugungsleistungen aller de­

zentralen Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen nach KWKG, die an die jeweilige Netz­

oder Umspannebene (Höchst- bis Niederspannung) angeschlossen sind sowie die 

Summe der installierten Erzeugungsleistungen aller sonstigen Kraftwerke und Er­

zeugungsanlagen, die an die jeweilige Netz- oder Umspannebene (Höchst- bis Nie­

derspannung) angeschlossen sind berücksichtigt. 

Alle verwendeten Angaben wurden in kW abgefragt, in der von dem Netzbetreiber im 

Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet und beziehen sich 

auf den letzten Tag des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. 

Versorgte Fläche NS: 

Der Parameter „Versorgte Fläche NS" bezeichnet diejenige Fläche innerhalb des er­

schlossenen Gebiets, die über das Stromversorgungsnetz des Netzbetreibers ver­

sorgt wird . Diese Angabe des Netzbetreibers beruht auf der amtlichen Statistik zur 

Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung der Statistischen Landesämter. 

Als versorgte Fläche wird insoweit die bebaute Fläche („Gebäude und Freiflächen 

(nur bebaute Fläche)"; Flächenschlüssel 100/200) sowie Straßen, Wege und Plätze 

(Flächenschlüssel 510/520/530) verstanden. Wird eine Gemeinde von mehreren 

Netzbetreibern versorgt, werden lediglich die entsprechenden Flächenanteile be­

rücksichtigt. Die versorgte Fläche entspricht somit dem Konzessionsgebiet abzüglich 

der nicht versorgten Flächen wie beispielsweise Wälder, Seen, Flüsse und nicht er­

schlossenen Gebiete. 

Die versorgte Fläche bezieht sich auf den letzten Tag des in 2011 abgeschlossenen 

Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in der von dem Netzbetreiber im 

Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe verwendet. 

Stromkreislänge NS: 

Der verwendete Parameter „Stromkreislänge in der Netzebene NS" ist die System­

länge (Gesamtheit der drei Phasen L 1 +L2+L3) der Leitungen (Freileitungen und Ka-
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in der Netzebene NS. Bei unterschiedlichen Phasenlängen ist die durchschnittli­

che Länge in km zu ermitteln . 

Die Stromkreislänge erstreckt sich auch auf gepachtete, gemietete oder anderweitig 

dem Netzbetreiber überlassene Leitungen, soweit diese vom Netzbetreiber betrieben 

werden. Geplante, in Bau befindliche, verpachtete, singulär genutzte sowie stillgeleg­

te Leitungen sind nicht zu berücksichtigen. 

In der Netzebene NS beinhaltet die Stromkreislänge auch die Hausanschlussleitun­

gen. 

Zur Berechnung wurden die Stromkreislänge der Kabel in der Netzebene NS und die 

Stromkreislänge der Freileitungen in der Netzebene NS addiert. 

Alle Leitungslängen wurden in km abgefragt und beziehen sich auf den letzten Tag 

des in 2011 abgeschlossenen Geschäftsjahres. Der zugrunde gelegte Wert wurde in 

der von dem Netzbetreiber im Rahmen der Strukturdatenabfrage gemeldeten Höhe 

verwendet. 

Eine Übersicht der den Vergleichsparametern zu Grunde liegenden Werte des Netz­

betreibers findet sich in Anlage 7. Die daraus berechneten und dem bundesweiten 

Effizienzvergleich zu Grunde gelegten Werte finden sich in Anlage 9. Die Beschrei­

bung bzw. Definition der einzelnen Parameter und der Ermittlung des Effizienzver­

gleichs findet sich in dem in Anlage A.BM beigefügten Gutachten des Beraterkon­

sortiums SwissEconomics / SUMICSID. 

2.3.1.2.3. Ausreißeranalyse 

Die Bundesnetzagentur hat für die parametrische (SFA) und für die nicht­

parametrische (DEA) Methode Analysen zur Identifikation von extremen Effizienz­

werten (Ausreißern) durchgeführt, die dem Stand der Wissenschaft entsprechen (§ 

12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). 

Für Ausreißer mit besonders hoher Effizienz wurde ein Effizienzwert von 100 Prozent 

festgesetzt(§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). Ausreißer mit 

Seite 25 von 35 



einer Effizienz unter 60 Prozent erhielten einen Mindesteffizienzwert von 60 Prozent 

(§ 12 Abs. 4 S. 1 ARegV). 

DEA 

Bei der nicht-parametrischen Methode (DEA) gilt ein Wert als Ausreißer, wenn er für 

einen überwiegenden Teil des Datensatzes als Effizienzmaßstab gelten würde (§ 12 

Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu § 12 ARegV). Dies bedeutet, dass diejenigen 

Unternehmen aus dem Datensatz entfernt werden , die - bei Gültigkeit des ermittel­

ten Effizienzvergleichsmodells - für mindestens die Hälfte der Unternehmen im Da­

tensatz den Effizienzmaßstab bilden. Mit dieser Vorgehensweise wird sichergestellt, 

dass ein einzelner Netzbetreiber keinen unnatürlich großen Einfluss auf die Effizienz 

eines anderen Netzbetreibers hat (Dominanzanalyse). Die Netzbetreiber, die einen 

kritischen Wert überschreiten, werden aus dem Datensatz entfernt. 

Ergänzend wurde eine Analyse der Supereffizienzwerte durchgeführt. Dabei waren 

diejenigen Ausreißer aus dem Datensatz zu entfernen, deren Effizienzwerte den obe­

ren Quartilswert um mehr als den 1,5fachen Quartilsabstand übersteigen. Der Quar­

tilsabstand ist dabei definiert als die Spannweite der zentralen 50 Prozent eines Da­

tensatzes(§ 12 Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). 

Bei der Effizienzwertanalyse unter Berücksichtigung standardisierter Aufwandspara­

meter wurden 10 Unternehmen als supereffiziente Ausreißer bewertet. Bei der Effi­

zienzwertanalyse unter Berücksichtigung nicht-standardisierter Aufwandsparameter 

wurden ebenfalls 10 Unternehmen als supereffiziente Ausreißer bewertet. 

SFA 

Bei der parametrischen Methode (SFA) gilt ein Wert dann als Ausreißer, wenn er die 

Lage der ermittelten Regressionsgerade zu einem erheblichen Maß beeinflusst (§ 12 

Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). 

Zur Ermittlung des erheblichen Einflusses wurden statistische Tests durchgeführt, mit 

denen ein numerischer Wert für den Einfluss ermittelt wurde. Liegt der ermittelte 

Wert über einem methodisch angemessenen kritischen Wert, so ist der Ausreißer 

aus dem Datensatz zu entfernen. Als Testverfahren kamen Cooks distance, DFBE-
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TAS, DFFITS, covariance ratio und Robuste Regression zur Anwendung (§ 12 

Abs. 1 ARegV i.V.m. Anlage 3 Nr. 5 zu§ 12 ARegV). Es wurden 6 Unternehmen un­

ter Berücksichtigung standardisierter Aufwandsparameter und 12 Unternehmen unter 

Berücksichtigung nicht-standardisierter Aufwandsparameter als Ausreißer identifi­

ziert. 

2.3.1.2.4. 	 Gutachten 

Zu der konkreten Ausgestaltung des Effizienzvergleichs einschließlich einer einge­

henden Stellungnahme zu den Einwänden der Netzbetreiber wird auf das im Internet 

als Anlage A.BM veröffentlichte Gutachten des Beraterkonsortiums SwissEcono­

mics / SUMICSID verwiesen (http://www.bundesnetzagentur.de, unter den Menü­

punkten: Beschlusskammern ..,.. Beschlusskammer 8 ..,.. Aktuelles). 

2.3.2. 	 Effizienzwert des Netzbetreibers 

Die Ermittlung des unternehmensindividuellen Effizienzwertes erfolgt auf Grundlage 

der §§ 12 bis 15 ARegV (§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV). Ein Aufschlag auf den sich aus 

der Effizienzanalyse ergebenden Effizienzwert ist nach Maßgabe des § 15 Abs. 

1 ARegV grundsätzlich möglich. 

Der sich aus den Effizienzvergleichen ergebende Effizienzwert des Netzbetreibers ist 

als Anteil der Gesamtkosten nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos­

tenanteile in Prozent auszuweisen (§ 12 Abs. 2 ARegV). Die für den Netzbetreiber in 

den durchgeführten Effizienzvergleichen ermittelten individuellen Effizienzwerte er­

geben sich aus Anlage 9 . 

2.4. 	 Ermittlung der beeinflussbaren Kostenanteile 

nach § 11 Abs. 4 ARegV 

Ein wesentliches Element zur Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

in der zweiten Regulierungsperiode ist die durch den Verteilungsfaktor (V t) gleich­

mäßig abzubauende individuelle monetär bewertete Ineffizienz des Netzbetreibers, 

deren Abbau innerhalb einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss 

(§ 16 Abs. 1 S. 1 und 3 ARegV). Die monetär bewertete Ineffizienz eines Netzbetrei-
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bers (1 0) ermittelt sich aus der Differenz der Gesamtkosten (GK) nach Abzug der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV (KA dnb.o) und 

den mit dem Effizienzwert gemäß § 15 Abs. 3 S. 1 ARegV (EW) multipl izierten Ge­

samtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile 

(§ 15 Abs. 3 S. 2 ARegV). Somit gilt: 

1o = (GK - KA dnb,o) - (GK - KA dnb,o) * EW 

2.4.1. Beeinflussbare Kostenanteile im Basisjahr 

Als beeinflussbare Kostenanteile gelten gemäß § 11 Abs. 4 ARegV alle Kostenantei­

le, die nicht dauerhaft oder vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile sind. 

Die Höhe der beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu entnehmen. 

2.4.2. Individuelle Effizienzvorgabe nach § 16 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenze durch die Regulierungsbehörde hat gemäß 

§ 16 Abs. 1 S. 1 ARegV so zu erfolgen , dass die nach den§§ 12 bis 15 ARegV er­

mittelten, monetär bewerteten Ineffizienzen (beeinflussbarer Kostenanteil, KA b.o) 

unter Anwendung eines Verteilungsfaktors (V 1) rechnerisch innerhalb einer Regulie­

rungsperiode gleichmäßig abgebaut werden (individuelle Effizienzvorgabe). 

Für die zweite Regulierungsperiode wird die individuelle Effizienzvorgabe gemäß 

§ 16 Abs. 1 S. 3 ARegV dahingehend bestimmt, dass der Abbau der ermittelten Inef­

fizienzen nach einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss. Eine Regulie­

rungsperiode dauert gemäß § 3 Abs. 2 ARegV fünf Jahre. Somit hat der Abbau der 

ermittelten monetär bewerteten Ineffizienzen in der zweiten Regulierungsperiode in­

nerhalb von fünf Jahren zu geschehen. Daraus ergibt sich ein Verteilungsfaktor (V 1) 

von 0,2 * t. 

„. 
Jahr -­ ~~t- ~ Vt 
2014 1 012 
2015 2 0,4 
2016 3 0,6 
2017 4 0,8 
2018 5 1,0 
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2.5. Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV 

Gemäß § 8 ARegV ergibt sich der Wert für die allgemeine Geldwertentwicklung aus 

dem durch das Statistische Bundesamt veröffentlichten Verbraucherpreisgesamtin­

dex (VPI). Für die Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 ARegV wird 

der VPI des vorletzten Kalenderjahres vor dem Jahr, für das die Erlösobergrenze gilt, 

verwendet (VPI t). Dieser wird ins Verhältnis gesetzt zum VPI für das Basisjahr 

(VPI o) . 

Basisjahr ist gemäß § 6 Abs. 1 ARegV das Jahr 2011. Gemäß Statistischem Bun­

desamt beträgt der VPI für das Jahr 2011 102, 10 und für das Jahr 2012 104, 1 O (ab­

rufbar im Internet unter: https://www.genesis.destatis.de/genesis/online > Suche 

nach: 61111-0001 ). Entsprechend dem Term VPI t / VPI 0 der in Anlage 1 zu § 7 

ARegV aufgeführten Regulierungsformel ergibt das Verhältnis des VPI für das Jahr 

2012 zum VPI für das Jahr 2011 für das erste Jahr der zweiten Regulierungsperiode 

(2014) einen Inflationsfaktor in Höhe von 1,0196. 

Für die Folgejahre der zweiten Regulierungsperiode (2015 bis 2018) hat die Be­

schlusskammer die relative prozentuale Veränderung des VPI des Jahres 2012 

(104, 10) gegenüber 2011 (102, 10) eskaliert, da zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 

noch keine Erkenntnisse hinsichtlich des VPI der Kalenderjahre 2013 bis 2016 vor­

liegen konnten. Das Vorgehen der Beschlusskammer ist zweckmäßig, da der Netz­

betreiber einerseits gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV bei einer Änderung des Verbrau­

cherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV zur Anpassung der Erlösobergrenze ver­

pflichtet ist und so andererseits eine möglichst sachgerechte Abschätzung der zu­

künftigen Entwicklung des VPI erfolgen kann. 

Es wurden somit folgende VPl-Werte zu Grunde gelegt (zur Veranschaulichung wer­

de diese nachfolgend, mit Ausnahme für die Jahre 2011 und 2012, auf eine Nach­

kommastelle gerundet angezeigt; die Berechnung erfolgte indes mit sieben Nach­

kommastellen): 

•< 

- Jahr iL 
= VPI ~-

2011 102,1 
2012 104,1 
2013 106, 1 
2014 108,2 
2015 110,3 
2016 112,5 
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Für das zweite Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2015) wurde demgemäß ein 

Inflationsfaktor in Höhe von 1,0396, für das dritte Jahr der zweiten Regulierungsperi­

ode (2016) ein Inflationsfaktor in Höhe von 1,0599, für das vierte Jahr der zweiten 

Regulierungsperiode (2017) ein Inflationsfaktor in Höhe von 1,0807 und für das fünf­

te Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2018) ein Inflationsfaktor in Höhe von 

1, 1019 (alle Werte wurden auf vier Nachkommastellen gerundet) zu Grunde gelegt. 

Die Inflationsfaktoren für die jeweiligen Jahre in Bezug auf das Basisjahr - d. h. die 

relative prozentuale Änderung des VPI des jeweiligen Jahres gegenüber dem VPI 

des Basisjahres 2011 - ist in nachstehender Tabelle als zweistellig gerundeter Pro­

zentwert dargestellt: 

---= - Jahr ...-!" VPI t I VPl o 
2014 1,96% 
2015 3,96% 
2016 5,99% 
2017 8,07% 
2018 10,19% 

Die Beschlusskammer hat diese Werte bereits bei der vorliegenden Festlegung der 

kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Jahre 2014 bis 2018 berücksichtigt. 

2.6. Genereller sektoraler Produktivitätsfaktor nach § 9 ARegV 

Im Rahmen der Anreizregulierung ist bei der Bestimmung der Erlösobergrenzen zu 

berücksichtigen, wie sich die Produktivität der gesamten Branche abweichend von 

der Gesamtwirtschaft entwickelt. Dies erfolgt durch den generellen sektoralen Pro­

duktivitätsfaktor (PF ) . 1

Gemäß § 9 Abs. 1 ARegV wird der generelle sektorale Produktivitätsfaktor aus der 

Abweichung des netzwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritts vom gesamtwirtschaft­

lichen Produktivitätsfortschritt sowie der gesamtwirtschaftlichen Einstandspreisent­

wicklung von der netzwirtschaftlichen Einstandspreisentwicklung ermittelt. 

In der zweiten Regulierungsperiode beträgt der generelle sektorale Produktivitätsfak­

tor für Netzbetreiber jährlich 1,5 Prozent (§ 9 Abs. 2 ARegV). Der Bundesgerichtshof 

hat die Rechtmäßigkeit der Regelung über den generellen sektoralen Produktivitäts­

faktor nach§ 9 ARegV bestätigt (BGH, EnVR 31/10, Rn . 16ff.). 
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In Anlage 1 zu § 7 ARegV wird die Variable PF1 als der generelle sektorale Produkti­

vitätsfaktor nach Maßgabe des § 9 ARegV definiert, der die Veränderungen des ge­

nerellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweiligen Regulierungs­

periode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode wiedergibt. Die Ver­

änderungen des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweili­

gen Regulierungsperiode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode 

(PF t) ergeben sich demgemäß mittels des folgenden Algorithmus: 

PF t = (1+0,015) At-1. 

2.7. Erweiterungsfaktor nach § 1 O ARegV 

Sofern der Netzbetreiber gern. § 4 Abs. 4 Nr. 1 ARegV die Anpassung der kalender­

jährlichen Erlösobergrenzen aufgrund eines Erweiterungsfaktors nach § 10 ARegV 

beantragt hat, wird über diesen Antrag in einem gesonderten Beschluss entschieden. 

2.8. Qualitätselement nach § 19 ARegV 

Auf die Erlösobergrenzen sind gemäß § 19 Abs. 1 ARegV Zu- oder Abschläge vor­

zunehmen, wenn Netzbetreiber hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit oder der Netz­

leistungsfähigkeit von Kennzahlenvorgaben abweichen (Q 1) . Hinsichtlich des Quali­

tätselementes ergeht ein gesonderter Beschluss. 

2.9. Saldo des Regulierungskontos nach § 5 Abs. 4 ARegV 

Die Differenz zwischen den zulässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Be­

rücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen wird gemäß 

§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV jährlich auf dem Regulierungskonto verbucht. Gleiches gilt 

gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV für die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr 

tatsächlich entstandenen Kosten für die Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen. 

Die Differenzen sind gemäß§ 5 Abs. 2 S. 1 ARegV in Höhe des im jeweiligen Kalen­

derjahr durchschnittlich gebundenen Betrags zu verzinsen. Der durchschnittlich ge­

bundene Betrag ergibt sich gemäß § 5 Abs. 2 S. 2 ARegV aus dem Mittelwert von 

Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Die Verzinsung richtet sich gemäß § 5 Abs. 
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2 S. 3 ARegV nach dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezo­

genen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufs­

rendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. 

Übersteigen die tatsächlich erzielten Erlöse die nach § 4 ARegV zulässigen Erlöse 

des letzten abgeschlossenen Kalenderjahres um mehr als 5 %, so sind ge­

mäß § 5 Abs. 3 ARegV die Netzentgelte durch den Netzbetreiber nach Maßgabe des 

§ 17 ARegV anzupassen. Eine Anpassung der Erlösobergrenze innerhalb der Regu­

lierungsperiode auf Grund der Änderungen der jährlich verbuchten Differenzen 

nach § 5 Abs. 1 ARegV findet gemäß § 5 Abs. 4 S. 4 ARegV nicht statt. 

Der Saldo des Regulierungskontos gern. § 5 Abs. 4 ARegV wird gern. Anlage SR 

nebst den dazugehörigen Anlagen A 1 bis AS ermittelt. Die sich daraus ergebenden 

Anpassungsbeträge werden in Anlage 8 ausgewiesen. 

2.10. 	 Anpassung der Netzentgelte aufgrund eines öffentlich­

rechtlichen Vergleichsvertrages 

Im Hinblick auf den öffentlich-rechtlichen Vergleichsvertrag vom 19.12.2011 sind die 

Netzentgelte der Kalenderjahre 2014 bis 2018 um die nachfolgend genannten Beträ

ge zu erhöhen (BKS-11/1832-13). 

, 
2. Regulierungsperiode Strom 

Kalenderjahr Anpassungsbetrag 
2014 
2015 
2016 
201 7 
2018 

III. 	 Meldepflichten 

Die Anordnung des Tenors zu 2.) ergeht auf der Grundlage der § 29 Abs. 1 EnWG 

i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV. 

Gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV ist der Netzbetreiber bei einer Änderung des Ver

braucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV verpflichtet, die Erlösobergrenze jeweils 

zum 1. Januar eines Kalenderjahres anzupassen. Gleiches gilt bei der Änderung von 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b 

­

­
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bis 11 und 12a bis 14, S. 4 ARegV und volatilen Kostenanteilen gemäß § 11 Abs. 5 

ARegV. Einer erneuten Festlegung der Erlösobergrenze bedarf es ausweislich § 4 

Abs. 3 S. 2 ARegV in diesen Fällen nicht. 

Die entsprechende Verpflichtung des Netzbetreibers zur Anpassung der Erlösober­

grenzen ist ausweislich der Verordnungsbegründung in der Festlegung aufzunehmen 

(BR-DrS.417/ 07, S.44 f.) . Die Verpflichtung zur Anpassung der Erlösobergrenzen 

wird daher gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG nochmals 

ausdrücklich angeordnet. Hiermit soll die Möglichkeit eröffnet werden , die Verpflich­

tung nach§ 94 EnWG durchzusetzen. 

IV. Netzübergänge 

Die Anordnung des Tenors zu 3.) ergeht auf Grundlage der§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. 

§ 32 Abs. 1 Nr. 11 und§ 28 Nr. 8 ARegV. 

Gemäß § 28 Nr. 8 ARegV ist der Netzbetreiber verpflichtet, den Übergang von Net­

zen, Netzzusammenschlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV anzuzeigen. 

Nach Maßgabe des § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 ARegV kann die 

Bundesnetzagentur Entscheidungen zu Umfang, Zeitpunkt und Form der nach den 

§§ 27 und 28 ARegV zu erhebenden und mitzuteilenden Daten, insbesondere zu den 

zulässigen Datenträgern und Übertragungswegen treffen. In Ausübung dieser Be­

fugnis ordnet sie an, dass der Netzbetreiber ohne schuldhaftes Zögern den Über­

gang von Netzen, Netzzusammenschlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV 

anzuzeigen hat. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Bundesnetzagentur zeitnah 

von dem Sachverhalt erfährt und sicherstellen kann , dass die Vorgaben des § 26 

ARegV eingehalten werden. Damit soll die Möglichkeit eröffnet werden, die Verpflich­

tung nach § 94 EnWG durchzusetzen. 

V. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 
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VI. Anlagenverweis 

Die Anlage Zwischendokumentation und die dazu gehörigen Anlagen 1 bis 7, die 

Anlagen 8 und 9 die Anlage SR und die dazu gehörigen Anlagen A1 bis AS sowie 

die Anlage A.BM sind Bestandteil dieses Beschlusses. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung 

Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetza­

gentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die 

Beschwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausan­

schrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden . Die Be­

schwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und 

seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird , und die Angabe der Tatsachen 

und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerde­

schrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet 

sein . 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Bonn, den 17.03.2015 

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer 

Bernd Petermann Wolfgang Wetzl 
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 


Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der 
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

1. Vorbemerkungen 

Zur Ermittlung der Erlösobergrenzen für die zweite Regulierungsperiode sind gemäß §§ 5 

Abs. 4, 34 Abs. 2 ARegV Zu- bzw. Abschläge zu ermitteln, die sich aus dem Saldo des Re­

gulierungskontos zum 31 .12.2012 ergeben und diesen ausgleichen. Die Zu- und Abschläge 

sind gemäß § 5 Abs. 4 S. 3 und Abs. 2 S. 3 ARegV zu verzinsen. 

Für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der zweiten Regu lie­

rungsperiode wird zunächst der Saldo zum 31.12.2012 ermittelt. Dieser wird sodann um ein 

Jahr aufgezinst, um zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Regulierungskontosaldos 

erst am 01 .01 .2014 beginnt. 

Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31.12.2012 erfolgt in 5 gleichmäßigen jährlichen 

Raten ab dem 01 .01 .2014. Zusätzlich erfolgt eine Verzinsung des im jeweiligen Kalenderjahr 

durchschnittlich gebundenen Saldos nach § 5 Abs. 2 ARegV. Der Zinssatz für die Aufzinsung 

im Jahr 2013 und den gesamten Auflösungszeitraum entspricht dem 10-jährigen Durch­

schnitt der von der Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrenditen "festverzinslicher Wertpa

piere inländischer Emittenten" der Kalenderjahre 2003 bis 2012 in Höhe von %. 

2. Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich aus § 5 Abs. 1 ARegV. Für den 

Strombereich sind dies im Einzelnen: 

1. 	 die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den vom Netz

betreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklungen erzielbaren 

Erlösen (§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV), 

2. 	 die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4 bis 6 , 8 und 15 ARegV und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthalte­

nen Ansätzen (§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV i. m. V. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8 und 15 

ARegV) sowie 

3. 	 die Differenz zwischen den bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten 

des Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbe­

züglich enthaltenen Ansätzen, soweit diese Differenz durch Änderungen der Zahl der 

Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Messung durch den Netzbetrei

ber durchgeführt wird, oder durch Maßnahmen nach § 21 b Abs. 3a und 3b EnWG 

sowie nach § 18b StromNZV verursacht wird (§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV). 

­

­

­
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

Gemäß § 34 Abs. 2 ARegV wird der Regulierungskontosaldo abweichend von § 5 Abs. 4 

ARegV für die ersten vier Jahre der ersten Regulierungsperiode ermittelt. Die jeweils in den 

Jahren 2009, 2010, 2011 und 2012 entstandenen Differenzen sind Anlage A2 zu entnehmen. 

2.1. Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Erlösen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der vom Netzbe­

treiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlöse im 

Regulierungskonto zu erfassen. 

2.1.1 . Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV. Dabei ist die gemäß § 4 Abs. 1 

und 2 ARegV bestimmte Erlösobergrenze nach Maßgabe von § 4 Abs. 3 bis 5 ARegV je

weils zum 01 . Januar eines Kalenderjahres vom Netzbetreiber anzupassen. Dies umfasst die 

zulässige Anpassung der jeweiligen kalenderjährlichen Erlösobergrenze in Folge von: 

• 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 

Nr. 1 ARegV), 

• 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 

S. 1 Nr. 1 bis 8, Sb bis 11 und 12a bis 15 ARegV sowie § 11 Abs. 2 S. 2 ARegV (§ 4 

Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Weiterhin können Anpassungen aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung) sowie einer Mehrer­

lösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV in analoger Anwen­

dung erfolgen. 

Zudem können jeweils auf Antrag des Netzbetreibers gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 und 2 

ARegV Anpassungen der Erlösobergrenze in Folge von beschiedenen Anträgen 

• 	 nach Maßgabe des § 1 O ARegV (Erweiterungsfaktor) und 

• 	 einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) 

gewährt werden. 

Eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze nach § 4 Abs. 5 ARegV erfolgt ent

sprechend des im Jahr 2012 bestimmten Qualitätselementes. 

­

­
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

Der Netzbetreiber hat am 19.12.2011 einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der Bundes­

netzagentur geschlossen. Dadurch wurden die der jährlichen Entgeltbildung zu Grunde zu 

legenden Beträge geändert. Eine Anpassung der Erlösobergrenze erfolgte durch den öffent­

lich-rechtlichen Vertrag nur für das Kalenderjahr 2012. Zur Bestimmung der zulässigen Erlö­

se ist somit für die Kalenderjahre 2009 bis 2011 generell auf die vor Abschluss des öffent­

lich-rechtlichen Vertrages ursprünglich festgelegten bzw. nach § 4 Abs. 3 und 4 ARegV an­

gepassten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen abzustellen. 

2.1.1.1. Zulässige Erlöse 2009 

Die Beschlusskammer hat mit Festlegung nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 

EnWG vom 09.03.2009 (BKB-08/1832-11 ) eine kalenderjährliche Erlösobergrenze für das 

Jahr 2009 festgelegt. Eine detaillierte Aufgliederung der Erlösobergrenze findet sich in Anla­

ge A 1 der genannten Erlösobergrenzenfestlegung. In der Anlage A3 zu diesem Dokument 

wird die festgelegte Erlösobergrenze des Jahres 2009 den diesbezüglichen Angaben des 

Netzbetreibers gegenübergestellt. Eine Anpassung der Erlösobergrenze gemäß § 4 Abs. 3 

ARegV erfolgte in der ersten Regulierungsperiode nach§ 4 Abs. 3 S. 3 ARegV i. V. m. § 34 

Abs. 4 S. 2 ARegV erstmalig zum 01 .01 .2010 (§ 4 Abs. 2 S. 2 ARegV). 

Mehr- und Mindererlöse nach § 34 Abs. 1 i. V. m. § 11 StromNEV der Jahre 2006 und 2007 

wurden bereits bei der Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der ersten Regu­

lierungsperiode berücksichtigt und sind damit in den ausgewiesenen festgelegten Erlösober­

grenzen enthalten. 

Sofern Anpassungen aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. 

§ 11 StromNEV in analoger Anwendung stattgefunden haben, sind diese erst ab dem Jahr 

2010 relevant. 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV (Härtefall) erfolgte nicht. 

Damit ist hinsichtlich der zulässigen Erlöse des Jahres 2009 auf die von der Beschlusskam­

mer festgelegte kalenderjährliche Erlösobergrenze des Jahres 2009 abzustellen. 

Nach § 26 Abs. 2 ARegV sind bei einem teilweisen Übergang eines Energieversorgungsnet­

zes auf einen anderen Netzbetreiber und bei Netzaufspaltungen die Erlösobergrenzen auf 

Antrag der beteiligten Netzbetreiber nach§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV neu festzulegen. 

In der EGG-Festlegung 2009 wurden Teile der Kosten (Position „gesetzliche Abnahme- und 

Vergütungspflichten (Nr.1 )") fehlerhaft den beeinflussbaren Kosten und nicht den dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kosten zugeordnet. Die Auswirkung der Verschiebung in Höhe von 

e: wird in der Erlösobergrenze berücksichtigt. 
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2.1.1.2. Zulässige Erlöse 201 O 

Die gemäß§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlösobergrenze 

für das Jahr 2010 findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden Wert des Netzbe­

treibers gegenübergestellt. 

Nach § 26 Abs. 2 ARegV sind bei einem teilweisen Übergang eines Energieversorgungsnet­

zes auf einen anderen Netzbetreiber und bei Netzaufspaltungen die Erlösobergrenzen auf 

Antrag der beteiligten Netzbetreiber nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV neu festzulegen. Die 

übergehenden Erlösobergrenzenbestandteile sind der Anlage A 1 der Neufestlegung der ka­

lenderjährlichen Erlösobergrenzen (Aktenzeichen BKB-10/1832-71) zu entnehmen. 1n den 

zulässigen Erlösen 201 O wurde der Netzabgang EV Nordhausen sowie der Netzzugang EV 

lnselsberg berücksichtigt. Unter Position „Sonstiges" sind die beiden Netzübergänge mit ei­

nem Betrag vor € durch die Beschlusskammer berücksichtigt. Der Netzbetreiber 

hatte lediglich den Netzabgang Nordhausen mit eberücksichtigt. 

Des Weiteren ist der vom Netzbetreiber, in Anlehnung an seine Vorgehensweise im Jahr 

2009, angesetzte Nachholungsbetrag für das vorgelagerte Netz 2009 in Höhe von 

€ durch die Beschlusskammer nicht berücksichtigt worden. Der Betrag erhöhte 

bereits im Jahr 2009 den Regulierungskontosaldo, somit ist eine nochmalige Berücksichti­

gung nicht möglich. 

Berücksichtigt man die beiden vorgenannten Sachverhalte, so ergibt sich eine Erlösober­

grenzenabweichung zwischen der Bundesnetzagentur und dem Netzbetreiber In Höhe von 

€). 

In der Position „Erlösobergrenze gemäß § 4 ARegV - erzielbare Erlöse" sind die Erlöse des 

Netzteils der EV lnselsberg in Höhe vor Jerücksichtigt. Der Netzteil EV Insels­

berg wurde separat berechnet, da für diesen Netzteil abweichende Entgelte zum originären 

Netz gültig waren. 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in Anlage A3 

der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze gegenübergestellt. Die ggf. ermittelten 

Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegenüber dem Ansatz des 

Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3. Etwaige Differenzen werden nachfol­

gend erläutert: 
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

2.1.1.2.1. 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 

Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2010 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. Hierfür ist der 

Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe von zu verwenden. 

2.1.1.2.2. 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, Sb bis 15 ARegV sowie§ 11 Abs. 2 S. 2 ARegV 

(§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Bei einer Änderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 

S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 11 und 12a bis 15, S. 2 ARegV ist die festgelegte kalenderjährliche 

Erlösobergrenze gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV jeweils zum 01 .01 . eines Kalenderjah­

res anzupassen. 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber der Be­

schlusskammer für das Kalenderjahr 2010 Angaben hinsichtlich der Anpassung der kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den jeweiligen Anpassun­

gen zugrunde liegenden Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen 

nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV übermittelt. 

In Anlage A3a findet sich eine Gegenüberstellung der vom Netzbetreiber vorgenommenen 

Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV 

anerkennungsfähigen Anpassungen. 

folgende Anpassungen des Netzbetreibers zum 01 .01 .201 O waren aus Sicht der Beschluss­

kammer nicht anerkennungsfähig: 

Investitionsbudgets 

Der Netzbetreiber hat nach Maßgabe des§ 23 ARegV (a.F.) Anträge auf Investitionsbudgets 

gestellt. Die zuständige Beschlusskammer 4 hat mit Beschluss vom 15.03.201 O unter dem 

Aktenzeichen (BK4-08-164) eine Entscheidung hinsichtlich dieser Investitionsbudgetanträge 

getroffen. Die aus diesen Projekten resultierenden Kapitalkosten führen zu einer Anpassung 

der Erlösobergrenze. Mit Schreiben vom 20.03.2013 hat die Beschlusskammer 4 dem Netz­

betreiber für das Jahr 201 O die Höhe der gesamten berücksichtigungsfähigen Kapitalkosten 

für die Investitionsbudgets in Höhe vor mitgeteilt. 
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Die Anpassung der Erlösobergrenze in Höhe dieser gesamten Kapitalkosten gemäß § 4 

Abs_ 3 S. 1 Nr_ 2 ARegV i. V_ m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 ARegV ist in der Anlage A3b darge­

stellt 

2.1.1.2.3. 	 Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach§ 34 Abs.1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. 

§ 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage A 1 des Ergebnis­

schreibens zur Periodenübergreifenden Saldierung 2008 zu entnehmen. 

2.1.1.2.4. 	 Anpassungen aufgrund von Mehr- oder Mindererlösen nach§ 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV 

L V. m. § 11 StromNEV analog stattgefunden hat, ist diese bei der Berechnung der zulässi­

gen Erlösobergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden_ Abweichungen des von der Be­

schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der 

Anlage A3 zu entnehmen. 

2.1.1 .2.5. 	 Anpassung nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) gemäß§ 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) gemäß § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist diese bei der Berechnung der zulässigen Er­

lösobergrenze in der Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Be­

schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der 

Anlage A3 zu entnehmen. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrags für 

das Jahr 201 O hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucherpreisgesamtindex 

zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalenderjährlichen Erlösober­

grenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe eines abweichenden Verbrau­

cherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus Differenzen ergeben. 
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2.1.1 .2.6. Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) gemäß § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

2.1.1.2. 7. Anpassung aufgrund eines pauschalierten Investitionszuschlags gemäß § 

25 ARegV 

Eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund § 25 ARegV erfolgte 

nicht. 
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2.1.1.3. Zulässige Erlöse 2011 

Die gemäß§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlösobergrenze 

für das Jahr 2011 findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden Wert des Netzbe­

treibers gegenübergestellt. 

Nach § 26 Abs. 2 ARegV sind bei einem teilweisen Übergang eines Energieversorgungsnet­

zes auf einen anderen Netzbetreiber und bei Netzaufspaltungen die Erlösobergrenzen auf 

Antrag der beteiligten Netzbetreiber nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV neu festzulegen. Die 

übergehenden Erlösobergrenzenbestandteile sind der Anlage 1 der Neufestlegung der ka­

lenderjährlichen Erlösobergrenzen (Aktenzeichen BK8-10/1832-71) zu entnehmen. In den 

zulässigen Erlösen 2011 wurden der Netzabgang EV Nordhausen sowie der Netzzugang EV 

lnselsberg berücksichtigt. Die Beschlusskammer berücksichtigt die Netzveränderungen mit 

einem Betrag vor hieraus ergibt sich eine Abweichung zur Netzbetreiberangabe 

in Höhe vor 

Die vom Netzbetreiber unter „Sonstiges" berücksichtigte Anpassung der Verlustenerg ie in 

Höhe E ist bereits in den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten berücksichtigt und 

wird deshalb gekürzt. 

Des Weiteren ist der vom Netzbetreiber angesetzte Betrag von nicht berücksich­

tigt. Hierbei handelt es sich um den Betrag, der sich aus einer fehlerhaften Zuordnung der 

Kosten (Position „gesetzliche Abnahme- und Vergütungspflichten (Nr.1 )") zu den beeinfluss­

baren Kosten anstatt den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten resultiert. Eine Berücksich­

tigung im Regulierungskonto erfolgt nicht. Dieser Sachverhalt wird in einem gesonderten 

öffentlich-rechtlichen Vertrag berücksichtigt. 

Berücksichtigt man die vorgenannten Sachverhalte, so ergibt sich eine Erlösobergrenzenab­

weichung zwischen der Bundesnetzagentur und dem Netzbetreiber in Höhe von 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in Anlage A3 

der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze gegenübergestellt. Die ggf. ermittelten 

Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegenüber dem Ansatz des 

Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3. Etwaige Abweichungen werden nach­

folgend erläutert. 
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2.1.1.3.1. 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 

Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2011 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. Hierfür ist der 

Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe vor zu verwenden. 

2.1.1.3.2. 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 8, Sb bis 15 ARegV sowie § 11 Abs. 2 S. 2 ARegV 

(§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Bei einer Änderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 

S. 1 Nr. 1 bis 8, Sb bis 11 und 12a bis 15, S. 2 ARegV ist die festgelegte kalenderjährliche 

Erlösobergrenze gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV jeweils zum 01 .01 . eines Kalenderjah­

res anzupassen. 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber der Be

schlusskammer für das Kalenderjahr 2011 Angaben hinsichtlich der Anpassung der kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den jeweiligen Anpassun­

gen zugrunde liegenden Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen 

nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV übermittelt. 

In Anlage A3a findet sich eine Gegenüberstellung der vom Netzbetreiber vorgenommenen 

Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV 

anerkennungsfähigen Anpassungen. 

Folgende Anpassungen des Netzbetreibers zum 01.01 .2011 waren aus Sicht der Beschluss­

kammer nicht anerkennungsfähig: 

Investitionsbudgets 

Der Netzbetreiber hat nach Maßgabe des§ 23 ARegV (a.F.) Anträge auf Investitionsbudgets 

gestellt. Die zuständige Beschlusskammer 4 hat mit den Beschlüssen 

vom 15.03.2010 unter dem Aktenzeichen (BK4-08-164) und 


vom 30.08.2012 unter dem Aktenzeichen (BK4-10-152) 


eine Entscheidung hinsichtlich dieser Investitionsbudgetanträge getroffen. Oie aus diesen 

Projekten resultierenden Kapitalkosten führen zu einer Anpassung der Erlösobergrenze. Mit 

Schreiben vom 20.03.2013 hat die Beschlusskammer 4 dem Netzbetreiber für das Jahr 2011 

­
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die Höhe der gesamten berücksichtigungsfähigen Kapitalkosten für die Investitionsbudgets in 

Höhe von mitgeteilt. 

Die Anpassung der Erlösobergrenze in Höhe dieser gesamten Kapitalkosten gemäß § 4 

Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 ARegV ist in der Anlage A3b darge­

stellt. 

2.1.1.3.3. 	 Anpassung aufgrund von Mehr- und Mlndererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. 

§ 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage 1 des Ergebnis­

schreibens zur Periodenübergreifenden Saldierung 2008 zu entnehmen. 

2.1.1.3.4. 	 Anpassungen aufgrund von Mehr- oder Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV analog stattgefunden hat. ist diese bei der Berechnung der zulässi­

gen Erlösobergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Be­

schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der 

Anlage A3 zu entnehmen. 

2.1.1.3.5. 	 Anpassung nach Maßgabe des § 1 O ARegV (Erweiterungsfaktor) gemäß § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 1 O ARegV (Erweiterungsfaktor) gemäß § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist diese bei der Berechnung der zulässigen Er­

lösobergrenze in der Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Be­

schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der 

Anlage A3 zu entnehmen. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrags für 

das Jahr 2011 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucherpreisgesamtindex 

zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalenderjährlichen Erlösober­

grenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe eines abweichenden Verbrau­

cherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus Differenzen ergeben. 

Der Netzbetreiber erhielt den Erweiterungsfaktor -Beschluss (BK8-10/1832~21) erst verspä­

tet. Somit wurde nicht der richtige Wert vor berücksichtigt. 
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2.1.1 .3.6. Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) gemäß § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht 

2.1.1 .3.7. Anpassung aufgrund eines pauschalierten Investitionszuschlags gemäß§ 

25 ARegV 

Eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund § 25 ARegV erfolgte 

nicht. 
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2.1.1 .4. Zulässige Erlöse 2012 

Die gemäß§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlösobergrenze 

für das Jahr 2012 findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden Wert des Netzbe­

treibers gegenübergestellt. 

Nach § 26 Abs. 2 ARegV sind bei einem teilweisen Übergang eines Energieversorgungsnet­

zes auf einen anderen Netzbetreiber und bei Netzaufspaltungen die Erlösobergrenzen auf 

Antrag der beteiligten Netzbetreiber nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV neu festzulegen. Die 

übergehenden Erlösobergrenzenbestandteile sind der Anlage 1 der Neufestlegung der ka

lenderjährlichen Erlösobergrenzen (Aktenzeichen BKB-1211832-71-77) zu entnehmen. In den 

zulässigen Erlösen 2012 wurden folgende Netzveränderungen berücksichtigt. 

Netzabgang EV Nordhausen 


Netzzugang EV lnselsberg 


Netzabgang ENA Energienetze Apolda GmbH 


Netzabgang Greizer Energienetze GmbH 


Netzabgang EnR Energienetze Rudolstadt GmbH 


Netzabgang Stadtwerke Bad Langensalza NETZ GmbH 


Netzabgang Stadtwerke Ilmenau GmbH 


Netzabgang Licht- und Kraftwerke Sonneberg GmbH 


Netzabgang Stadtwerke Arnstadt Netz GmbH 


Die Beschlusskammer berücksichtigt die Netzveränderungen mit einem Betrag vor 

), hieraus ergibt sich eine Abweichung zur Netzbetreiberangabe in 

Höhe vor 

Des Weiteren ist der vom Netzbetreiber angesetzte Betrag von nicht berück

sichtigt. Hierbei handelt es sich um den Betrag, der sich aus einer fehlerhaften Zuordnung 

der Kosten (Position „gesetzliche Abnahme- und Vergütungspflichten (Nr.1 )") zu den beein

flussbaren Kosten anstatt den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten resultiert. Eine Be

rücksichtigung im Regulierungskonto erfolgt nicht, sondern es wird hierfür ein gesonderter 

öffentlich-rechtlicher Vertrag ausgehandelt. 

Berücksichtigt man die vorgenannten Sachverhalte, so ergibt sich eine Erlösobergrenzenab

weichung zwischen der Bundesnetzagentur und dem Netzbetreiber in Höhe von 

­

­

­

­

­
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Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in Anlage A3 

der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze gegenübergestellt. Die ggf. ermittelten 

Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegenüber dem Ansatz des 

Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3. Etwaige Abweichungen werden nach­

folgend erläutert: 

2.1.1.4.1. 	 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV (§ 4 

Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2012 ist die Änderung 

des Verbraucherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. Hierfür ist der 

Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe vor verwenden. 

2.1.1.4.2. 	 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 

Abs. 2 S. 1Nr.1bis8, Sb bis 15 ARegV sowie§ 11 Abs. 2 S. 2 ARegV 

(§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Bei einer Änderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 

S. 1 Nr. 1 bis 8, 8b bis 11 und 12a bis 15, S. 2 ARegV ist die festgelegte kalenderjährliche 

Erlösobergrenze gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV jeweils zum 01 .01 . eines Kalenderjah­

res anzupassen. 

Im Rahmen seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 1 ARegV hat der Netzbetreiber der Be­

schlusskammer für das Kalenderjahr 2012 Angaben hinsichtlich der Anpassung der ka len­

derjährlichen Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 3 ARegV sowie der den jeweiligen Anpassun­

gen zugrunde liegenden Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen 

nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV übermittelt. 

In Anlage A3a findet sich eine Gegenüberstellung der vom Netzbetreiber vorgenommenen 

Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV 

anerkennungsfähigen Anpassungen. 

Folgende Anpassungen des Netzbetreibers zum 01 .01 .2012 waren aus Sicht der Beschluss­

kammer nicht anerkennungsfähig: 
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Investitionsmaßnahmen 

Der Netzbetreiber hat nach Maßgabe des § 23 ARegV Anträge auf Genehmigung von Inves­

titionsmaßnahmen gestellt. Die zuständige Beschlusskammer 4 hat mit den Beschlüssen 

vom 15.03.201 O unter dem Aktenzeichen (BK4-08~164) und 


vom 30.08.2012 unter dem Aktenzeichen (BK4-10-1 52) 


eine Entscheidung hinsichtlich dieser Investitionsmaßnahmen getroffen. Die aus diesen Pro­

jekten resultierenden Kapitalkosten führen zu einer Anpassung der Erlösobergrenze. Mit 

Schreiben vom 20.03.2013 und 14.05.2014 hat die Beschlusskammer 4 dem Netzbetreiber 

für das Jahr 2012 die Höhe der gesamten berücksichtigungsfähigen Kapitalkosten für die 

Investitionsmaßnahmen in Höhe von 

mitgeteilt. 

Die Differenz zwischen den Angaben des Netzbetreibers und der Bundesnetz

agentur . €. 

Die Anpassung der Erlösobergrenze in Höhe dieser gesamten Kapitalkosten gemäß § 4 

Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 ARegV ist in der Anlage A3b darge­

stellt. 

2.1.1 .4.3. 	 Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- und Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV i. V. m. 

§ 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage 1 des Ergebnis­

schreibens zur Periodenübergreifenden Saldierung 2008 zu entnehmen. 

2.1.1.4.4. 	 Anpassungen aufgrund von Mehr- oder Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV analog 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV analog stattgefunden hat, ist diese bei der Berechnung der zulässi­

gen Erlösobergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Be­

schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der 

Anlage A3 zu entnehmen. 

­
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2.1.1.4.5. 	 Anpassung nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) gemäß§ 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) gemäß § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist diese bei der Berechnung der zulässigen Er­

lösobergrenze in der Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Be~ 

schlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetreibers sind ebenfalls der 

Anlage A3 zu entnehmen. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrags für 

das Jahr 2012 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucherpreisgesamtindex 

zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalenderjährlichen Erlösober­

grenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mithilfe eines abweichenden Verbrau­

cherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus Differenzen ergeben. 

Die Differenz zwischen den Angaben des Netzbetreibers und der Bundesnetz­

agentur ( 

2.1.1.4.6. 	 Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) gemäß§ 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von § 4 

Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

2.1.1.4.7. 	 Anpassung aufgrund eines pauschalierten Investitionszuschlags gemäß§ 

25 ARegV 

Eine Anpassung der ka lenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund § 25 ARegV erfolgte 

nicht. 

2.1.1.4.8 	 Anpassung aufgrund des Qualitätselementes gemäß§§ 19 und 20 ARegV 

Die mit Beschluss vom 05.03.2012 (BKB-11 /1832-81) festgelegten Zu- oder Abschläge wur­

den bei der Bestimmung der zulässigen Erlöse 2012 berücksichtigt. 

Die Differenz zwischen den Angaben des Netzbetreibers und der Bundes­

netzagentur . €. 
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2.1.2. Erzielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen 

Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenent­

wicklung erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto zu erfassen. Die erzielbaren Erlöse er­

mitteln sich als Produkt der tatsächlich im jeweiligen Jahr durchgeleiteten Absatzmengen 

und Leistungswerten und den zuvor im Rahmen der Verprobungsrechnung gemäß § 20 

StromNEV ermittelten Entgelten. Die erzielbaren Erlöse ergeben sich aus dem Produkt der 

tatsächlich physikalisch durchgeleiteten Mengen und den in Anspruch genommen Leistun­

gen und den vom Netzbetreiber jeweils angesetzten Preis, unabhängig davon, ob Forderun­

gen uneinbringlich waren. 

Der Netzbetreiber hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderlichen tat­

sächlich erzielten Erlöse des jeweiligen abgelaufenen Kalenderjahres im Rahmen seiner 

Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 ARegV der Beschlusskammer mitgeteilt. 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich für die Jahre 

2009 bis 2012 die in Anlage A3 dargestellten erzielbaren Erlöse. 
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2.2. Differenz aus Kosten nach§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8 und 15 ARegV 

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen Erlösober­

grenze jeweils zum 01 . Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung von dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8 und 15 ARegV auf Basis 

des Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze Anwendung finden soll. Die diesbezüglich 

in dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Ansätze sind den in diesem Kalender­

jahr tatsächlich entstandenen Kosten gegenüberzustellen. Die so ermittelte Differenz ist im 

Regulierungskontosaldo gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV zu berücksichtigen. 

Gemäß seiner Mitteilungspflicht nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber für die Kalen­

derjahre 2009 bis 2012 die tatsächlich entstandenen Kosten gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 

bis 6, 8 und 15 ARegV übermittelt. 

Jahr2009 

Der vom Netzbetreiber angesetzte Korrekturbetrag des Planwertes für das vorgelagerte Netz 

2009 in Höhe von wurde von der Bundesnetzagentur nicht berücksichtigt. 

Die Abweichung bei den vermiedenen Netzentgelten resultiert aus der unterschiedlichen 

Basis der Ist-Kostenberechnung. Während der Netzbetreiber die tatsächlichen Mengen mit 

den gültigen Entgelten bewertet, hat die Bundesnetzagentur auf den Jahresabschlusswert 

zurückgegriffen. Hierdurch entsteht eine Abweichung in Höhe von 

Jahr2010 

Die sich in der Position „Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen gemäß § 

11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV - tatsächlich entstandene Kosten" ergebene Abweichung in 

Höhe resultiert aus der Berücksichtigung falscher Netzentgelte des vorgelagerten 

Netzbetreibers Das vom Netzbetreiber angegebene Entgelt für den Ar­

beitspreis von durch das richtige Entgelt gemäß Preisblatt von 

ausgetauscht worden. 

Der Netzbetreiber hat in Anlehnung an seine Vorgehensweise im Jahr 2009 nun im Jahr 

2010 einen Nachholungsbetrag für das vorgelagerte Netz 2009 in Höhe vor 

berücksichtigt. Da die Beschlusskammer den Betrag bereits im Jahr 2009 berücksichtigte, 

erfolgt nun keine nochmalige Berücksichtigung. 

Bei der Ermittlung der vermiedenen Netzentgelte wird ab dem Jahr 201 O die Ermittlung mit­

tels Menge x Preis zugrunde gelegt. Diese Umstellung wird ebenfalls rückwirkend für das 

Jahr 2009 vorgenommen. Entsprechend werden die nicht berücksichtigten Beträge der Ver-
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gangenheit aufgrund von Periodenabgrenzungen in Höhe von anerkannt. Es 

handelt sich hierbei um die Positionen "Vermeidungsleistung TEN an 

„Vermeidungsleistung TEN an div. Einspeiser" \ und "vermiedene Netzentgelte 

Jahr 2011 

Die sich in der Position „Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen gemäß § 

11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV - tatsächlich entstandene Kosten" ergebene Abweichung in 

Höhe aus der Berücksichtigung falscher Netzentgelte des vorgelagerten 

Netzbetreibers Das vom Netzbetreiber angegebene Entgelt für den Ar­

beitspreis von ist durch das richtige Entgelt gemäß Preisblatt vor 

ausgetauscht worden. 

Jahr 2012 

Die sich in der Position „Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen gemäß§ 

11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV - tatsächlich entstandene Kosten" ergebene Abweichung in 

Höhe resultiert aus der Berücksichtigung falscher Netzentgelte des vorgelagerten 

Netzbetreibers . Das vom Netzbetreiber an­

gegebene Entgelt für den Arbeitspreis vor ist durch das richtige Entgelt gemäß 

Preisblatt von ausgetauscht worden. Es ergibt sich eine Anpassung von ­

Gemäß Stellungnahme des Netzbetreibers vom 17.09.2014 beliefen sich die Kosten des 

vorgelagerten Netzbetreiber €. GegenüberderAngabe im 

Erhebungsbogen Regulierungskonto 2012 in Höhe von ekommt es zu einer Er­

höhung der Position um 

Berücksichtigt man die beiden vorgenannten Sachverhalte, so ergibt sich eine Abweichung 

der Kosten des vorgelagerten Netzbetreiber in Höhe von 

In der Anlage A2 werden diese Werte den aus Sicht der Beschlusskammer korrekten Werten 

gegenübergestellt. 
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2.3. Differenz aus volatilen Kostenanteilen 

Für die Jahre 2009 bis 2012 sind keine volatilen Kostenanteile nach § 11 Abs. 5 ARegV ge­

geben. Eine Differenz i. S. d. § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV kann diesbezüglich somit nicht vorlie­

gen. 

2.4. Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entstehenden Kosten des Mess­

stellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüg­

lich enthaltenen Ansätzen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das Kalender­

jahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des Messstellenbetriebs oder 

der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen in das 

Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Differenz durch Änderungen der Zahl der An

schlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Messung durch den Netzbetreiber durch­

geführt wird, oder Maßnahmen nach § 21 b Abs. 3a und 3b EnWG sowie nach § 18b Strom­

NZV verursacht wird. 

Gemäß seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber für die Ka

lenderjahre 2009 bis 2012 die Kostenveränderung für die Messung bzw. den Messstellenbe

trieb inklusive der Maßnahmen gemäß § 21 b EnWG übermittelt. Diese Werte werden in der 

Anlage A3 den von der Beschlusskammer geprüften Werten gegenübergestellt. 

3. Ausgleich des Regulierungskontosaldos der ersten Regulierungsperiode 

3.1. Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 31 .12.2012 

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31 .12.201 2 wird durch die kalenderjährlichen 

Einzelbeträge für die Jahre 2009 bis 2012 hinsichtlich 

• 	 der Abweichung zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 

ARegV, 

• 	 der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 

6, 8 und 15 ARegV und den in der kalenderjährlichen Erlösobergrenze enthaltenen 

Ansätzen gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV sowie 

• 	 der veränderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des § 5 

Abs. 1 S. 3 ARegV 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß § 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

Der Anlage A2 sind die unverzinsten Differenzen der Jahre 2009 bis 2012 zu entnehmen. 

­

­

­
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Die Verzinsung erfolgt gemäß § 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des jeweils jährlich durch­

schnittlich gebundenen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mittelwert von Jahresanfangs­

und Jahresendbestand. Der anzuwendende Zinssatz entspricht dem auf die letzten zehn 

abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen Bundes­

bank veröffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. 

Für das Jahr 2009 beträgt der Zinssatz für das Jahr 2010 für das Jahr 2011 

undfürdasJahr2012 

Der Endbestand des Regulierungskontos zum 31 .12.2012 ergibt sich aus den Differenzen 

der Jahre 2009, 2010, 2011 und 2012, die gemäß § 5 Abs. 2 ARegV zu verzinsen sind. Der 

Anlage A2 ist für die Jahre 2009 bis 2012 der Vorjahressaldo, der Gesamtsaldo vor Verzin­

sung, die Höhe der Verzinsung sowie der jeweilige Gesamtsaldo nach Verzinsung zum 

31 .12. für das entsprechende Jahr zu entnehmen. Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos 

zum 31.12.2012 kann ebenfalls der Anlage A2 entnommen werden. 

3.2. 	 Bestimmung der Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zu- und Ab­

schläge 

Grundlage für die Bestimmung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der zweiten 

Regulierungsperiode ist der Regulierungskontosaldo zum 31 .12.2012 (vgl. Anlage A2). Die­

ser ist für das Jahr 2013 aufzuzinsen, da die Auflösung des Regulierungskontosaldos erst im 

Jahre 2014 beginnt. 

Bei einem Zinssatz von Yo ergibt sich die in Anlage AS dargestellte Verzinsung für das 

Jahr 2013. 

Die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlösober­

grenzen der zweiten Regulierungsperiode ergibt sich aus dem Gesamtsaldo Regulierungs­

konto nach Verzinsung, der in der Anlage A2 dargestellt ist. 

3.3. 	 Berechnung der Zu- und Abschläge 

Die Ermittlung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Jahre 2014 bis 2018 

erfolgt in 5 gleichmäßigen Raten zuzüglich der jährlichen Verzinsung der jeweiligen durch­

schnittlichen Kapitalbindung. 

Der dabei anzuwendende Zinssatz beträgt konstant was dem 10-jährigen Durch­

schnitt der Umlaufsrenditen "festverzinsliche Wertpapiere inländischer Emittenten" der Jahre 

2003 bis 2012 entspricht. Eine Fixierung des Zinssatzes für zukünftige Jahre ist erforderlich, 
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Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012 

da in der Verordnung kein Anpassungsmechanismus während des Auflösungszeitraums 

vorgesehen ist. 

Entsprechend der oben dargestellten Ausführungen ergeben sich die in Anlage A5 aufge­

führten Zu- oder Abschläge für das Regulierungskonto für die Jahre 2014 bis 2018. Zuschlä­

ge auf die Erlösobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode werden hierbei mit einem po­

sitiven Vorzeichen dargestellt, Abschläge sind mit einem negativen Vorzeichen versehen. 
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Strom • Regullerungskonto 2009 
- Übersicht Ober allo Teilnetze -

Notzbetreiber: TEN Thünnger Energienetze GmbH 

Aktenzeichen der BNetzA: BK8· 09/1032·01 

Betriebsnummer: 10001832 

Anpassunn der NetzentQelte gem. § 5 Abs. 3 AReaV (Dlfferenzon dos Jahre& 20091 

Gesamtsaldo 
N~ch § 4 ARegV zulllsslgo An~nung der Netzentgelte gcm. Regullerungakonto
Erlöso des Jahres 2009 § 6 Abs. 3 AR09V i um 01.01 .2011 nach Voninsung fü

all• Notio 

Gosamto Differenz Für daa Jahr 2009 • nzuwendender 
(unvorzlnat) des Jahres 2009 ZlnHatz gomäß § 5 Abs. 2 ARegV 

Anton dor Differenz an der Maximale Anpassung der zu verproben­
Erfösobergrenze In % den Erlöse dos Jahr86 2011 für alle Netze 1 

Gesamtaaldo An:r:uwendender Gesamtaaldo 
Nae'1 § 4 ARegV des Voljahroualdo Mittelwert aus 

Netz- Regulierungskonto Zinssatz Vorzln• ung d86 Regulierungskonto
Jatuos 2009 (Jahresanfang•· Jahresanfangs- und nummer vor Verzinsung gomäß Saldos nach Verzinsung 

zul»sslgo Erlöse bestand) Jahresendbestand 
(Jahresendbestand) § 6 Ab&. 2 ARe11V le Net2 

-
1 

-

 
r 

 

Anlege A 1 TENThurlnger E:nerglenetie G111bll AZ BKS.09118:12 01 

Sl&nd 18 07 2012 50110 1von1 
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Strom - Reavlierungskonto 


- 1. Regulierungsperiode 


Rrma des stromn.etz.be:tteiben TEN "Thunr.get Ena.-gen!'lze Gfl"l:>H 

IW<:hlslorm Gmllti 

.Betnll>.s11ummer 1coo·e:;.i 

Netznummer 1 

1 Besobreiti.Jng 1 Re<blsgnindl•c;i• 1 Inhalt 1 - - 2009 ] 

1 18 ~acll § 'ARegV r.iMSgo Ef!OseIEroscbergrenze (EOGJ G....-all§' ,>.R'egV § 5 „.,. 1 Sa2 1 Af!"QV 
ID ~rvel:ulre E11Cse 

1 1 1 
11 - tb D1rJererz a0.J.S „auna 1b 

23 ~sa::fllcne~~Ko.,.o 
Erfordetlid'.e lnorupruct-naoma vugel.,_ l.e-.uber,en ~ § 11 Abs. 2 Sall 1 Nr .c ARegV § 5 Al:s t S.tz 2 ARegV l2 I 2b ~" EOG er.1r1a1e<1e AnSiitze 

21-Zl> D;."e!enz ai.s 2a W'ld 21> 

3a ' jt-id'len!Slandene ­
emueane Neizentiebe ""Srre """' sia Slroml'EV § 35 "bs. 2 des EEG urd§ 4 At:s. 3 duKl"'K-G §5Abs 1Satz2A~V ,„EOGenthlllereAos!ltze3t> 

.Ja - 3b C1trer11"z a-.Js 3aun(f3b 1 

Ko•n+.i~ '\fl!SS:..r1;3 I tless1ef~
4 4 § 5 Absc 1 Satz 3 ARegV

inkl \laßnatvren Qf:M § 21b EnWG r-.enoeke: etlZiemer 
Kos>eJ1'1Cfal'ICle..1'\l\Q 
le<SO..q)serb:l:r,i..ng 

1 1 

ISaldo „us Einztidilkf9RlM'I 1 

~ocjahftssaldo (Jahresant.JngsbtsW.d) 

Gesamtsaldo Regulknmgskcwoto ""'Verzir.sung (J•httsaldbal•nd} 

Mz:u,,,,,;~e-Znssatr.~11§5"" 2 .r.Re~V 

PMtelv.e'I *'' Jatnsal'fa'lgs- "'1d Jahresenabemoa 

IVeniin...ng c1es s.1<1os 

Gewmts.>ldo Reguf'1Mmgsk<>rrto nod! VeninsWlg 1 

fEr165-rgreme (nach§' ARJ>slV •""•sige Er10...) l 
'Gesamle J.o:hn!sdilfer<!llZ (U1J11erziMt) 


Anteil der Difl'ere.u an - festgelegte Eirtiisobergrenze In% 


AZ. El<B-Oi.'1$32-01AnllO•A2 '"Eli llülng"Enwgo-GmbH 

Stao1d 15072012 sefttl ·~ · 



Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2009 

Angaben des 
Netzbetreibers 

Angesetzte Werte 
Bundesnetz­

agenlur 

Abweichungen 
zu angesetzten 

We.rten 

Kalkulationsperiode 2009 

1 Erlösobergrenze gemal1 § t ARegV 
nach § 4 AAegV zulässige Erlöse 

erzielbare 810se 

2 Erforderliche Inanspruchnahme "°'gelagerter Ne1zebenen gemäß § 
11 Abs_ 2 Salz 1 Nr_4 ARegV 

ta1sädllich entstandene Kosten 

mEOG entnaltene Ansatze 

3 
Vermiedene Netzentgelte 1m Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

tatsachlich entstandene Kosten 

in EOG enlllaltene Ansätze 

4 
Kosteoverilnderung Messung /Messtellenbetneb 
inkl. Maßnahmen gern.§ 21b EnWG 

bei effizienter Leistungserbringung entstet-.ende 
Kostell\'eranderung 

AnlageA3 Tel Thünnger Energienetze GmbH IQ. BKB--0911832-01 

Stand: 18.07.2012 Seite 1 von l 
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Strom - Regulierungskonto 2010 
·Übersicht Ober alle Teilnetze • 

Netzbetrolbor: TEN ThUrlngcr Energiene~e GmbH 

Aktenzeichen der BNotzA: BKS-09/1832-01 

Betrlobsnummer: 10001832 

Anoaaaung dor No~entgelte aem. § 6 Ab!I. 3 ARogV (Differenzen des Jahres 2010) 

Nach§ 4 ARogV iuläuige 
Erlöse des Jahrts 2010 

Anpassung der Netzentgolto gom. 
§ 5 Abs. 3 ARegVzum 01 .01.2012 

Gesamte Olfforona: 
(unverzlnst) des Jahres 2010 

Für das Jahr 2010 anzuwondondor 
Zinssatz gemäß § 6 Abs. 2 ARogV 

Antoll dor Differenz an der 
Erlösoborgrenze in % 

Anpassung der iu vorprobonden Erlöse 
des Jahres 2012 fOr allo Netze 

Gesamtsaldo 
Regulierungskonto 
nach Verzinsung für 

alle Netze 

Goumtsaldo
Nach § 4 ARogV Vorjahressaldo

Notz- Roguliorungskonto
zulllsslgt Erlöse (Jahresanfangs

nummer vor Verzinsung
des Jahres 2010 bestand) -1 

(Jahresendbestand) 

-

Anzuwendender 
Zlnasatz gomliß 

§ 6 Abs. 2 ARogV 

Mittol-rt aus 

Jahresanfangs- und 

Jahresendbeatand 


Verzinsung des 

Saldos 


Goumtsaldo 
Rogullorungskonto 
nach Verzinsung 

je Netz 

Anlage A1 TEN Thunnger t;nergieneue Gmbl 1 AL BKS-0911832-01 

­

S111nd 1310 2014 Saite 1von1 
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Stro m - Reoulierunoskonto 

- 1. Regulil~rungsperiode 

ArrN cle.s Strocnr.tzbetniibe.rs. TEN '1urn;ier Ene~tzeGrnl!H 

RechCSfonn GmbH 

~snwnmer 10001&32 

Netznu rmn.e.r 1 

[ l!esdlrd>Ullg [ Rechbgrwtdlage Inhalt [ 2009 [ 2010l [ 

11 
1a 

1b 
'Ellilscbergi:enze{EOGJ gemäß§ 4 AReg'I 

1 
§ 5 AM 1 SalZ 1 .t.RegV 

IGadl § 4 ARe;V 2'4s•9e El'ÖSe 

l~reEI!»e 
1•· 1b Drt'Jer911z aus 1a .ma 10 

2a liatsacHicn enlSlar.dene ~ 
1 2 IErlcrc:lerlche trcanspruch>ahne w<gela;Jmer Netzebe<len gernaß § 11 Abs. 2 Satz i Nr 4 ARttgV § 5 /.!Js. 1 Sa!z 2 AAegV 

2o In EOG ertllaJ!o..re Ansätze 1 
2a-2b Dll!etenZ ..,.. 2a """ 21> 

13 
Ja 

Jb 
rerm.i- lle1Zeo1gehe m Snne •'On t 18Slran~EY, § 35 Abs 2 des EEG und § 4 Abs. 3~K'll'K-0 

1 
§ 5 ~bs 1 Satz 2 AAH;JY 

f'atsächtic:herßtandeno Kcst<n 

l•n EOG entioatene Andme 

3a- 3b D~~t .aus 3aund 3:> 

~-•ant:elU"9MeSS'Jn; / Messielorbelneb §5 Al>s.1 Satz3ARegV 1~elf1Z1enlet t„slun~ung~ 
\1 Mollnahmen gem § 21b En'll'G enmetence Ko:ste"1\~erung1 

!s.1c1o ws EinuldilYerenzen 

Yorj•hrtssalclo (Jaht„anfangsbestoDd) 

GeSilnttulclo Regullerwtgskontove< VeninsU11g j.laluewndbatand) 

"""2.uwenclenlle< Zinssatz gemllß § S Abs 2 AAegV 

~li:tet.wn aus Ja~resar.la>;s- ur.:! Jah...,~llaslar-d 

IVerziRSUng desSaldos 

!Gu.amtsaldo R•gulttrungsk-onto nach Verzinsung 

IEt16sobetgrwnH (n1c:t. J 4 AlüllV zullissige ~se) 

!Gesamte Jolwu-in (unvenlnstt 

tAntei elft' Ollretenz 1n„.,. feslgelegt. Et1i>sabergrwwi In 'II 

PZ. ßl<8-C911812-Ct"'11....>:2 lEll Tt;;cr.g„ "'-ene!z•GntlH 

Qlr.d: 13 102014 S.-.1\'•1 



Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2010 

Kalkulationsper iode 2010 

1 Eltösobergrenze gemäß § 4 ARegV 
nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 

erzielbare Ertöse 

2 
Erfordeffiche lnanspructviahme vorgelagerter Netzebef'ten tatsächlich entstandene Kosten 
gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV in EOG erilhaltene Ansätze 

3 
Venniedene Netzentgelle im Sinne von §18 StromNEV. tatsächlich entstandene Kosten 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G in EOG enthaltene Ansätze 

4 Kostenveränderung Messung JMesslelleflbetrieb bei effizienter Leistungsertiringung entstehende 
inkl. Maßnahmen gem. § 21 b EnWG Kostenveränderung 

a) Differenzen bei der Ermittlung der nach § 4 ARegV zulässigen Erlöse gemi 

Position 

dauerhaft nictit beeinflussbare Kosten 

Geflehrnigter Betrag unter *Sonstiges• im Beschluss zur Erlösobergrenzenfestsetzung (Jahr 2010) 

Angaben des 
Netzbelreibers 1 

Angesetzte Werte 
BundeSlletz­

~aF>nlnr 1 

Abweich1mgen 
zu angesetzten 

\AJn„~n 1 

Summe der Abweid'lungen aus a) und b) 

AnlageA3 TEN Thüringer Energienetze GmbH AZ:. BKB-09.11 832-01 

Stand: 13.10. 2014 Seite 1von1 
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Vorglolch VPI und doucm•ll nlchl bttlnrtußboni Ko1ton 

~•llbtutlbtt IH•ttA 

VPI VPI AbMfchvno 

wm !lta~lkm0twtn1w.01t1Jn1~ 
VtttJfMA.httt~~W dH\IOf1t11*' 
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2· ~ 
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Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Netzbetreiber BNotzA Abweichung 

2010 2010 absolut relativ 

Erlösoborgrenze 

Formelbestandtello 

KAdnb 

KA11nb 

KAb 

Anpassung VPl1/ VPl0 ­ PF, 

Anpassung der Er1ösobergrenze gern EWF-Beschluss 

0-Elemenl 

Hanefall 

Sonst iges 

PUS 2006 

PUS 2007 

POS 2008 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 ARegV 

Sonstiges 

Anlage A3b TEN Thüringer Energlene1ie GmbH A1. BK8·09/1832-01 

Stand 09 10.2014 Suite 1 von1 



ErmittJung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb 

Ermittlung der Differenz gemäß§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 
Angaben des 
Netzbetreibers 

Angesetzte Werte 
Bundesnetz­

agentur 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 

in 2010 tatsächlich entstandene Kosten der Messung 

in 2010 tatsächlich entstandene Kosten des Messstellenbetriebs 

in der EOG enthaltene Kosten der Messung 

in der EOG enthaltene Kosten des Messstellenbetriebs 

Differenzbetrag 
{tatsächliche Kosten 2010 - in der EOG enthaltene Kosten) 

davon Maßnahmen nach§ 21b Abs. 3a und 3b EnWG 

AnlageA4 TEN Thüringer Energienetze GmbH AZ: BKS-09/1832-01 

Stand: 13.10.2014 Seite 1 von 1 



Strom - Regulierungskonto 2011 
• Übersicht über alle Tellnotzo • 

Netzbetreiber: TEN Thurlnger i:.nerglencl..to GmbH 

Aktenzeichen dor BNelzA: BKS-09/1832-01 

Betrlebanummor; 10001e3i 

Anpaaaung der Netzentgelte gom. § 5 Abs. 3 ARegV 'Differenzen dos Jahre& 2011 l 

Nach § 4 ARogV zuläaaige 
Erlöse dos Jahres 2011 

Anpassung der Netzentgelto gom. 
§ 6 Abs. 3 ARegVzum 01 .01.2013 

Gesamte Differenz 
(unverzlnat) des Jahros 2011 

Fllr dH Jahr 2011 anzuwendender 
Zlnssat2 gemäß § 5 Abs. 2 ARegV 

Anteil der Dlfforonz an der 
Erlösobergronzo In o/, 

Anl);'llUung der zu verprobenden Erlöse 
de. Jahres 2013 für alle Netze 

Gosamtnldo 
Regulierungskonto 
nach Verzinsung für 

alle Netze 

Notz­
nummer 

Nach§ 4 ARogV 
zulllnlge Er1öso 
doa Jahres 2011 

Votjahre&Saldo 
(Jahresanfangs· 

bestand) 

Ge.-mtsaldo 
Regullorungskonto 

vor Verzinsung 
(Jahresendbestand) 

1 

Anzuwendender 
Zinssatz gemU 

§ 6 Abs. 2 AR11gV 

MlttOIW'Ort IU$ 

Jahresanfangs· und 

Jahreaendbeatand 


Verzinsung des 

Saldos 


Gesamtaaldo 
Regulierungskonto 
nach Vorzinsung 

je Netz 

1 

Anlage A1 TEN Thur01g~r [ncrgronot10 GmbH At. BK6-09/1832-01 

Stand 13 10 2014 S91le 1 von 1 
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Strom • Regulierungskonto 

• 1. Regufierungsperiode 

Firma des Stromnetzbecrwillers TEii TtUl!lV"fEnorDienelze Gmbrl 

Recht.Sfom1 G<rlhtt 

8*1riel>Rluanner 1ax11a32 

~umnuir , 

1 -~~ung 1 Rect11sgnindlage 1 lnttall 1 2009 1 2010 1 2011 J 

I' 1• 

10 
IEtlo-""nM IEOG> gor-eB§ .<AAe~ 

1 
§!>Abs l 5a!Z 1.ARegV 

~ach § 4 1-Ra~V °*'9" Ellcse 

~..-El1Cse 
ta-~b Ot"~•a1>1a'Sdl:t 

b ~tadik:h l!."1'.sta~Utl!:1"A ~ 
]Erlor-ch<! lra"upn.chnabme ""'Yelage,,... Neaet;.....,,_9""llß § 11 ..,. 2Satz 1111' 4 AAegV §S"'l>s 1S"2.2~12 

2b Jn EOG enttwtere l\.*'I~1 
2a • 2:> O ffenru al...$ a L'T"Jf 2b 

Ja ptractld>.,,._,,.,Ko-.~elT"\ede<le t.etzemll"le-m s.ne,=§18 SVcM>EV §:l5Abs 2 oesEEG uro §•Abs l<!esKVIK-0 §.5 Abs ' Satz 2 ...Reg./ 
3b 1 "'EOG e."Ghalllr.e M.atze 

Ja- :?b Dtlerenz .au& 3i1 und 3b 

IKo!l........,,dening ~!emmg I ~leSSlel-b 1~ e'f""""'1erle!Sli.ng'*1:._
§ i;~ 1 Sm J AReg\'Inkl ~~IJllm §21bEMIG ercsienon~e Kc>ste,,.,.,..6erung
11 • 

(Saldo ~US Efnzeldifle'ennn 

f\l"')lllres„ldo (Jalnunfang&bestlnct) 

jGeMl.-.lllo ~golcorllo '"" Ytl"*'sung l.laboeM11-...nd) 

AnN*enden~r Zru=G•O'aß§ .5ADs 2 AAegV 

lht'"'-"''911 ocsJalu'esantar~ ur.a Jar.iesendoe...O 

Venin11.W111dus.ldo1 

Ge.sarnlsado Reguleruf"'gskanlo nach Venlnsung 

jer16sobergre,,.,. (nath t 4 ~'1--eE~I 

'Ge:sll9""• .JahresdikiwtzCunwalnst] 

!Amell der Dlnierenzan de<!Utgelegle Er!GIObe'll"'nm W> % 

R. BKJ.01l>U:J2.()1kl9ß2 TEi\Th.fl._~eGmtr-

Stmd· 13 10 20\4 Sehitt ~· 



Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2011 

Kalkulationsperiode 2011 
Angaben des 

Netzbetreibers 

Angesetzte Werte 
84.Jndesnetz­

aQenlur 

Abweic:ttoogen 
zu angesetzten 

Werten 1 

1 Erlösobergren.ze gemäß § 4 ARegV 
nach§ 4 ARegV zulässige Erlöse 

erzielbare Erlöse 

2 
Erforderfiche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 
gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

tatsac:f'llich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

3 
Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und§ 4 Abs. 3 des KWK-G 

tatsäc:f'llich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 

4 
Kostenvefän<lerung Messung I Messtellenbelrieb 
inkl. Maßnahmen gem. § 21b EnWG 

bei effizieflter Leisb.lngsefbringung entstehende 
Kostenveränderung 

a) Diffefeflzen bei der Ermittlung der nach§ 4 ARegV zulässigen E oose gemä[ 

Position 

daueffiaft nic:f'lt beeinflussbare Kosten 

ausgewiesenene genehmigte Anpassung oer ErlOsobergrenze gem. E\l\IF-Beschluss 

Sonstiges ohne Mehrei1ösabschöpfung 

!summe der Abweichungen aus a) und b) 

AnlageA3 TEN Thüringer Energrenelze GmbH AZ:. BK8-09i1832-01 
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Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Netzbetreiber BNetzA Abweichung1 1 1 

1 201 1 1 2011 1 absolut 1 reletiv 

Erlösobergrenz:e 

Formelbestandtelle 

KAdnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl11 VPl0 ­ PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze gom. EWF-Beschluss 

Q-Elemenl 

Hanofall 

Sonst iges 

POS 2006 

PUS 2007 

PUS 2008 

MEA 

Netzveränderungen gemäß§ 26 ARegV 

Sonsllges 

AnlogeA3b TEN Thüringer Energlene1z:e GmbH AZ BKB-0911832-01 
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Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb 

Ermittlung der Differenz gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

in 2011 tatsächlich entstandene Kosten der Messung 

in 2011 tatsächlich entstandene Kosten des Messstellenbetriebs 

in der EOG enthaltene Kosten der Messung 

in der EOG enthaltene Kosten des Messstellenbetriebs 

Differenzbetrag 
(tatsächliche Kosten 2011 - in der EOG enthaltene Kosten) 

davon Maßnahmen nach§ 21b Abs. 3a und 3b EnWG 

Angesetzte Werte Abweichungen
Angaben des 

Bundesnetz- zu angesetzten 
Netzbetreibers 

agentur Werten 

AnlageA4 TEN Thüringer Energienetze GmbH AZ: BKB-09/1832-01 
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Strom - Regullerungskonto 2012 
- Übersicht über alle Teilnetze • 

Netzbetreiber: TEN ThUrlnger Enorgianetze 

Aktenzolchon der BNetzA: BK8·09/1632·01 

8otriobsnummer. 10001832 

Anpassuna der Netzentgelte gom. § 5 Abs. 3 ARegV (Dllferonion des Jahre& 2012) 

Nach § 4 ARegV zul:lsslgo 
Erlöse des Jahres 2012 

Geumto Differenz 
(uovorzlnst) des Jahres 2012 

Antoll dor Differenz an dor 
Erlösobergrenze In % 

Anpassung der Netzentgelte gom. 
§ 5 Abs. 3 ARegV zum 01 .01.2014 

Für das Jahr 2012 anzuwendender 

Zinssau gomllß § 5 Ab&. 2 ARegV 


Anpassung dor zu verprobenden Erlöse 
des Jahros 2014 für alle Netze 

Gesamtsaldo 
Regullorungskonto 
nach Verzinsung ror 

•llo Notzo 

Nach § 4 ARegV 
Netz· 

nummer 
zulllsslgo Erlöae 
dos Jahres 2012 

1 

Vorjahressaldo 
(Jahresanfangs· 

bestand) 

Gesamtsaldo 
Anzuwendender 

Regulierungskonto 
vor Verzinsung 

Zinssatz gemäß 

'(Jahroso11dbestand) 
§ 5 Abs. 2 ARcgV 

Mittelwert aus 
Jahresanfang•· und 
Jahreaendbeatand 

Verzinsung des 
Saldos 

Geaamts81do 
Regullerungskonto 
nach Verzinsung 

IA „_.... 

Anlage A1 1l::N Thunngei l:~rg14;1nolz<t 1\1. 8K8-0911832-01 
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13 

Strom • Regulierungskonto 


·1. ReguUerungsperiode 


Fnno du Slromnetzl>e1~1bers TEN Tltlrr9"' En~neu:e 

RedllsfOtm Ül'ti1 

Betrieb1nun:imer IO:>l1!132 

Ne:tznvmmer 1 

1 Besc-ung 1 -ls~ndlag• 1 lnhat 1 2009 1 2010 1 2011 [ 2012 1 

11 
1• 

F""D••gtenze(EOG)~J'l'&rJY 
lb 

la- 1b Dl!itrenz .aus ta und 1b 

1 
§ 5 Abs. 1 Satt 1 AA,,qv 

f•C!I§ 4 ARegV Zilltwge Erlese 

~iab-are &tO.se 

12 
2.a lenor-khe lnanspruttl!la!\!TIO \<XQ!!IOger\tr Ne'.zet"1"ler> ~ § 11 MK 2 Satt 1Nr 4 ~I 
211 

2•·21> Olffser'i'Z. mA 2a und 2b 

1 
§ 5 ~bs. 1 Salz 2 ARtgV 

~säcnlch entanr:1ene Kc~ri 

I· EOG "'8llal:ene /\mlltl:e 

3• P..actlk"I em"'"1dene l(o51er1~_.._..., NotterJge!te rnSMe.,,, §16 Sll<ll"d'EV. § :!5Abs. 2.des S:G unc § 4 Abs. l desK'h~1 § 5 Abs. 1 Satt U<Rejl/ 
31> In EOG enlta.,ene Ansllttt 

:!a· ~ O:C:erenz.at1s-3a und :!b 

1~<>Sf""'ftlln""'11ng P.lo5.JU1'.V l l>'Hst6.lenoelneb F~ elfinemer Lestung-nguru;i4 § 5 Abs 1 SW. 3 AAegVmit Do'Jil!lranmen gem. § Z11>ED'A'G tsieJle.nde K~s:e.ß\'ef:lndenng
1I· 

§ 1c1o ....Bnuld~- 1 

V.,,,._ldo (JalrnaJ1t.angs-d) 

GosamlSlldo R~gskonto varvam-ngf.Ja~ 

ltnzuwandencler 1'ns5*Z g...-.aß § 5 .Ab• 2 NO.egV 

Mdet.wen aus JahJesantarii;s.-~Jahreser~ 

lverDisung desSaldos 

Ges.amuolOo Riovull•ruogskontoN>ch Venlnsuog 

Erl6sobe'i"f!Z10 lnxh 1 4 NlegV zuCilsslge Et!Ose) 

1 
Gesama. .Jahresdlll\'Anz (u"""'2insl) 

jAniendllrOllfe~1nderl~Erl6sa~ln'll. 

l>Z.. 6J<a.Oa"I Sl2-01"'1UQ•.A2 TEN T1üs:Q<rEilq-

Stand" 1J 10.201C Seöe-1'l<r1 



Daten zur Berechnung des Differenzbetrages gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2012 

Kalkulationsperiode 2012 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 
1 ErlOsobergrenze gemäß § 4 ARegV 

erzielbare Erlöse 

2 
Erforderlidle Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 
gemaß § 11 Abs. 2 Satz l Nr. 4 ARegV 

tatsädl6ch enlstandene Kosten 

in EOG enthalte11e Ansätte 

3 Venniedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV. 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG en1hallene Ansätze 

4 
Kostenveränderung Messung f Messtelleobetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21b EnWG 

bei effizienter Leistungserbringung entstehende 
Kostenveränderung 

Angesetzte Werte AbweichUl'lgen
Angaben des 

Bundesnetz- zu angesetzten
Netzbetreibers 11 1 ~nP-nh1r 1 W<>rt.>n 

a) Differenzen bei der Ermittlung der nach § 4 ARegV zulässigen Erlöse gemä 

Position 

dauerhaft nidlt beeinflussbare Kosten 

ausgewiesenene ge11ehmigte Anpassung der Er1ösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Soostiges ohne Mehrer1ösabschöpfung 

!Summe der Abweichungen aus a) und b) 

AnlageA3 TEN T hünng.EI' Energienetze l<L BK8-09/1832-01 

Stand: 13.10.2014 Serie 1 von l 
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Vergleich Erlösobergrenzenbestandtello 

Netzbetreiber BNettA Abweichung 11 1 

2012 1 2012 1 absolut 1 reletiv 1 

Erlösobergrenze 

Formolbestandtelle 

KA dnb 

KAvnb 

KAb 

Anpassung VPl11 VPl0 • F'F1 

Anpassung der Er1osobergrem:e gem. EWF·Beschluss 

0-Element 

Härtefall 

Sonstiges 

PUS 2006 

POS 2007 

PÜS 2008 

MEA 

Netzveranderungon gemäß § 26 ARegV 

Sonstiges 

Anlage A3b TEN Thüringer Energlenelto GmbH AZ BK8·0911832·01 
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Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb 

Ermittlung der Differenz gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

in 2012 tatsächlich entstandene Kosten der Messung 

in 2012 tatsächlich entstandene Kosten des Messstellenbetriebs 

in der EOG enthaltene Kosten der Messung 

in der EOG enthaltene Kosten des Messstellenbetriebs 

Differenzbetrag 
(tatsächliche Kosten 2012 - in der EOG enthaltene Kosten) 

davon Maßnahmen nach § 21 b Abs. 3a und 3b EnWG 

Angesetzte Werte Abweichungen 
Angaben des 

Bundesnetz- zu angesetzten
Netzbetreibers 

agentur Werten 

Anlage A4 TEN Thüringer Energienetze AZ..: BKS-09/1832-01 

Stand: 13.10.2014 Seite 1 von 1 



Auflösungsplan des Saldo des Regulierungskontos 

Saldo des Regulierungskontos inklusive Verzinsung zum 31 .12.2012: 

Zinssatz 2013: 

Zi11Sen 2013: 

Saldo des Regulierungskontos inklusive Verzinsung zum 31 .12.2013: 

EOG 

2014 

Allfangsbestand Auflösungsbetrag Endbestand Zinssatz Zinsen 

2015 

2016 

2017 

2018 

Zu- oder Abschläge auf 
die Erlösobergrenze 

AnlageA5 TEN Thüringer Energienetze AZ:. BKB-09/ 1832-01 

Stand: 13.10.2014 Seile 1 von1 


	Beschlusskammer 8 BK8-12-1832-11
	Beschluss
	GRÜNDE
	I. Sachverhalt
	II. Rechtliche Würdigung
	III. Meldepflichten
	IV. Netzübergänge
	V. Gebühren
	VI. Anlagenverweis
	Rechtsmittelbelehrung
	Anlage SR: Saldo Regulierungskonto 2009 bis 2012



